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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Gewährung von Vorschüssen auf 
den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvor­

schußgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: ' 

Anwendungsbereich 

§ 1. Der Bund hat auf den gesetzlichen Unter­
halt minderjähriger Kinder nach ,diesem Bundes­
gesetz Vorsc;hüsse zu gewähren. 

Voraussetzungen 

§ 2. Anspruch auf Vorschüsse haben minder­
jährige Kinder, die österreichische Staatsbürger 
oder Staatenlose sind und ihren gewöhnlichen 
AufenthaIt im Inland haben. 

§ 3. Vorschüsse sind zu gewähren, wenn 
1. für ,den gesetzlichen Unterhaltsanspruch ein 

im Inland vollstreckbarer Exekutionstitel besteht 
und 

2. eine wegen der laufen'den Unterhaltsbeiträge 
versuchte Exekution zur Hereinbringung auf das 
künftig fällig werdende Arbeitseinkommen (§ 6 
Abs. 3 Lohnpfändungsgesetz), gegebenenfalls eine 
versuchte Exekution zur Sicherstellung (§ 372 EO) 
erfolglos geblieben ist. 

§ 4. Vorschüsse sind auch zu gewähren, wenn 

1. unter Vorbehalt des § 7 zwar die Voraus­
setzungen des § 3 Z. 1, nicht aber die des § 3 
Z. 2 gegeben sind, weil ein Arbeitseinkommen im 
Sinn des Lohnpfändungsgesetzes und ein sonstiges 
die laufenden Unterhaltsbeiträge deckendes Ver­
mögen nicht bekannt sind, auf das im Inland 
Exekution geführt werden könnte, oder 

2. die Voraussetzungen des § 3 überhaupt nicht 
gegeben sind, aber das Verfahren zur Bemessung 
des gesetzlichen Unterhaltsbeitrags bereits ein­
geleitet ist, die Unterhaltspflicht dem Grund nach 
entweder feststeht oder glaubhaft gemacht wird 

, und kein oder nur ein geringfügiger Unterhalts­
beitrag geleistet wird. 

Höhe 

§ 5. (1) Die Vorschüsse sind, sofern im folgen­
den nicht anderes bestimmt ist, jeweils in 'der 

Höhe des im Exekutionstitel festgesetzten Unter­
haltsbeitrags zu geJähren. Lautet der Exekutions­
titel auf ein~n Bruchteil der Bezüge des Unter­
haltsschuldners aus einem Dienst- oder Arbeits­
verhältnis (§ 10 a EO), so hat das Gericht von 
A~ts wegen festzustellen, welcher Geldilretrag der 
Gewährung von Vorschüssen zugrunde zu legen 
ist. 

(2) Die Vorschüsse dürfen monatlich den höch­
sten Richtsatz für Pensionsberechtigte auf 
Waisenpension (§ 293 Abs. 1 Buchstabe c ASVG), 
vervielfacht mit dem jeweiligen Anpassungs­
faktor (§ 108 f. ASVG), nicht übersteigen. 

§ 6. Im Fall des § 4 Z. 2 sind die Vorschüsse 
jeweils in der Höhe eines Viertels des im § 5 
Abs. 2 festgesetzten Höchstbetrags, aufgerundet 
auf volle Schillingbeträge, zu gewähren. 

§ 7. Der Bund hat Vorschüsse insoweit nicht 
zu gewähren, ah der im Exekutionstitel festge­
setzte Unterhahsbeitrag nicht oder nicht mehr 
dem Gesetz entspricht, weil er offensichtlich zu 
hoch festgesetzt oder die Unterhaltspflicht über­
haupt erloschen ist. 

Beginn und Dauer 

§ 8. die Vorschüsse sind vom Beginn des 
Monats, in dem das Kind dies beantragt, für die 
Dauer des voraussichtlichen Vorliegens der Vor­
aussetzungen, längstens für ein Jahr zu gewähren; 
im Fall des § 4 Z. 2 üb~rdies längstens bis zum 
Eintritt der Vollstreckbarkeit des zu schaff·enden 
Exekutionstitels. -

Vertretung 

§ 9. Wer zur Durchsetzung der Unterhalts­
ansprüche des Kindes berufen ist, hat dieses auch 
in den Angelegenheiten der Gewährung von Vor­
schüssen auf den gesetzlichen Unterhalt zu ver­
treten. In den Fällen des § 4 ist jedoch nur die 
Bezirksverwaltungsbehörde als Amtsvormund 
(§ 16 JWG) oder als besonderer Sachwalter 
(§ 22 JWG, § 198 Abs. 3 ABGB) zur Vertretung 
berufen. 
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2 5 der Beilagen 

Zuständigkeit 

§ 10. über die Gewährung von Vorschüssen 
auf den gesetzlichen Unterhalt hat das Vormund­
schafts- oder Pflegschaftsgericht im Verfahren 
außer Streitsachen zu entscheiden. 

Antrag 

§ 11. (1) Die Vorschüss'e auf den gesetzlichen 
Unterhalt sind nur auf Antrag zu gewähren. 

(2) Soweit der Antragsteller die Vorausset-, 
zungen der Gewährung von Vors'chüssen nicht auf 
Grund der Vormundschafts- oder Pflegschafts­
akten, durch Urkunden oder sonst auf einfache 
Weise nachweisen kann, sind diese Voraussetzun­
gen durch eine der Wahrheit entsprechende Er­
klärung desVertr·eters glaubhaft zu machen; der 
Vertreter ist auf die strafrechtlichen Folgen ei~er 
wahrheitswidrigen Erklärung hinzuweisen. 

§ 12. Der Unterhaltsschuldner ist nur zu 
hören, wenn dadurch Zweifel über das Vorliegen 
der Voraussetzungen geklärt werden können und 
das Verfahren nicht v,erzögert wird. 

Bewilligung 

§ 13. (1) In dem Beschluß, mit dem die Vor­
schüsse auf den gesetzlichen Unterhalt bewilligt 
werden, sind 

1. die Höhe des monatlichen Vorschusses und 
der Zeitraum zu bestimmen, für den die Vor­
schüsse gewährt werden, 

2. das Oberlandesgericht (Buchhaltung) anzu­
weisen, die Vorschüsse auszuzahlen, 

3. dem Unterhaltsschuldner aufzutragen, die 
Unterhaltsbeiträge in der Höhe der gewährten 
Vorschüsse ab Zustellung an das Oberlandes­
gericht, (Einbringungsstelle) zu zahlen, widrigen:­
falls Zahlungen nicht als schuld befreiend gelten, 
und 

4. dem Unterhaltsschuldner die Zahlung der 
Pauschalgebühr (§ 24) von 300 Schilling an das 
Oberlandesgericht (EinbringungssteUe) binnen 
14 Tagen aufzutragen. 

(2) Außel:dem ist in dem ß.eschluß 
1. auf die Mitteilungspflicht nach § 21 und die 

Ersatzpflicht nach § 22 sowie I 

2. auf den Forderungsübergang nach §_26 und 
den Eintritt des Bundes in laufende Exekutions­
verfahren, gegebenenfalls in einen gegen einen 
Drittschuldner anhängig.en Rechtsstreit nach § 27 
Abs. 2 hinzuweisen. 

§ 14. Der Beschluß,. mit dem die Vorschüsse 
bewilligt werden, ist 

1. zuzustellen 
a) dem Kine! (§ 9), 
b) dem Unterhaltsschuldner und 
c) dem Oberlandesgericht (~evisör); 

2. mitzuteilen 
a) dem Oberlandesgericht (Buchhaltung, Ein­

bringungsstelle) in zweifacher Ausfertigung 
mit der gleichzeitigen Angabe, ob, bei wel­
chem Gericht und unter welchem Akten­
zeichen 'eine Exekution wegen der laufen­
den Unterhalts beiträge anhängig ist, 

b) dem Gericht, das die Exekution wegen des 
Unterhaltsanspruchs bewilligt hat (voll-;' 
zieht), 

c) demjenigen, dem die Pflege und Erziehung 
des Kindes zustehen, und 

d) dem Drittschuldner, falls eine Exekution 
wegen des Unterhaltsanspruchs 'auf das 
Arbeitseinkommen oder andere Forderun­
gen des Unterhaltsschuldners anhängig ist. 

Rechtsmittel 

§ 15. (1) Der Beschluß, mit dem über die Ge­
währung der Vorschüsse auf den gesetzlichen 
Unterhalt entschieden wird, kann' von den Be­
teiligten (§ 14 Z. 1) nur mit Rekurs angefochten 
werden. Der R,ekurs kann nicht auf Umstände, 
ausgenommen auf Grund des § 7, gestützt wer­
den, die die Unzulässigkeit, Einstellung, Ein­
schränkung oder Aufschiebung der Exekution 
wegen der Unterhaltsschuld zur Folge haben. 

(2) Der Rekurs an den Obersten Gerichtshof 
ist unzulässig. 

Vollzug 

§ 16. Der Beschluß, mit dem das Gericht Vor­
schüsse auf den gesetzlichen Unterhalt bewilligt, 
ist sofort zu vollziehen. Wird gegen. den Bewil­
ligungsbeschluß Rekurs erhoben, so hat das Erst­
gericht, wenn es die vorgetragenen Einwendungen 
für beachtlich hält, anzuordnen, daß mit der Voll­
ziehung bis zum Eintritt der Rechtskraft des Be­
willigungsbeschlusses im;egehalten wird. 

§ 17. (1) Das Oberlandesgericht (Buchhaltung) 
hat auf Grund des Bewilligungsbeschlusses, vor­
behaltlich einer ,entgegenstehenden Anordnung 
nach § 16 zweiter Satz, di,e Vorschüsse auszu-' 
zahlen. Für die bereits fälligen Unterhaltsbei­
träge sind die Vorschüsse sofort, für die künftig 
fällig werdenden Unterhaltsbeiträge sind sie je­
weils am Ersten eines jeden Monats für diesen 
Monat auszuzahlen. 

(2) Die Vorschüsse sind dem Vertr·eter (§ 9) 
oder mit dessen Zustimmung demjenigen auszu­
zahlen, dem die Pflege und Erziehung des Kindes 
zustehen. 

Fortsetzung der Vorschüsse' 

§ 18. (1) Das Gericht hat di~ Gewährung der 
Vorschüsse auf den gesetzlichen Unterhalt für 
längst,ens j.eweils ein weiteres Jahr zu bewilligen, 
wenn 
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5 der ,Beilagen 3 

1, dies das Kind innerhalb zweier Monate 
nach Ablauf des Monats, für den der letzte Vor­
schuß gezahlt worden ist, beantragt und 

2. keine' Bedenken dagegen bestehen, daß die 
Voraussetzungen der Gewährung der V ors'chüsse, 
ausgenommen die des § 3 Z. 2, weiter gegeben 
sind. 

(2) Die Fortsetzung der Gewährung .;ler Vor­
schüsse ist zu versagen, wenn es nach den Ergeb;:­
nissen des bisherigen Einbringungsverfahren; 
wahrscheinlich ist, daß die laufenden Unterhalts­
beiträge künftig im Weg freiwilliger Zahlungen. 
oder der Ex,ekutioneingehen werden. 

Änderung der Vorschüsse , 
§ 19. (1) Wird der Unterhalts beitrag herab­

gesetzt oder tritt der Fall des § 7 ein, ohne daß 
es zur gänzlichen Versagung der Vorschüsse.käme, 
so hat das Gericht auf Antrag oder VOn Amts 
wegen die Vorschüsse entsprechend herabzusetzen. 
Die Herabsetzung ist, gegebenenfalls rückwir­
kend, mit dem Zeitpunkt anzuordnen, mit dem 
der Unterhalts beitrag herabgesetzt worden, sonst 
mit dem Zeitpunkt, in dem der Herabsetzungs­
grund nach§ 7 eingetreten ist .. 

(2) Wird der Unterhaltsbeitrag erhöht, so hat 
das Gericht auf Antrag die Vorschüsse entspre­
chend zu erhöhen. Die Erhöhung ist frühestens' 
mit dem Beginn des Monats anzuordnen, in dem 
sie beantragt worden ist. 

Einstellung der Vorschüsse 

§ 20. (1) Die Gewährung der Vorschüsse auf 
den gesetzlichen Unterhalt ist einzustellen 

1. auf Antrag des Kindes, 

2. auf Antrag des Unterhaltsschuldners, wenn 
er riachweist, daß er alle fälligen Un1!erhaltsbei­
träge gez'ahlt und den Unterhaltsbeitrag für die 
kommenden zwei Monate entweder gleichfalls 
gezahlt oder zugunsten des Kindes gerichtlich er-
legt hat (§ 1425 ABGB), oder '-

3. auf Antrag oder von Amts wegen; wenn 
a) eine der V oraussetzung·en der Gewährung 

der Vorschüsse, ausgenommen die des § 3 
Z. 2, wegfällt oder 

b) nach § 7 die Vorschüsse zur Gänze zu ver­
sagen sind. 

(2) Die Einstelluilg ist, gegebenenfalls rück­
wirkend, mit Ablauf des Monats anzuprdnen, in 
dem der Einstellungsgrund eingetreten, im Fall 
des Abs. 1 Z. 3 Buchstabe a mit Ablauf des 
Monats', in dem der Exekutionstitel oder seine 
Vollstreckbarkeit die Rechtswirksamkeit verloren 
hat. 

Mitteilungspflicht 

§ 21. Der Vertreter des Kindes (§ 9), der Un­
terhaltsschuldner und diejenige Person, in-deren 
Pflege und Erziehung sich das Kinq befindet, 
haben dem Gericht unverzüglich den Eintritt 
jedes Grundes für die Herabsetzung oder Ein­
stellung der Vorschüsse mitzuteilen. 

Ersatz zu Unrecht gewährter Vorschüsse. 

§ 22. (1) Vorschüsse, die entgegen einer Herab­
setzung (§ 19) oder Einstellung (§ 20) der Vor­
schüsse nach dem, Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Herabsetzung oder Einstellung 'gezahlt wor­
den sind, hat das Kind zurückzuzahlen, soweit sie 
nicht für dessen Unterhalt verbraucht worden 
sind. Soweit die zu Unrecht gewährten Vorschüsse 
vom Kind nicht hereingebracht werden können, 
haften der Vertreter des Kindes (§ 9) und die­
jenige Person, in deren Pflege und Erziehung 
sich das Kind befindet, zur ungeteilten Hand, 
hilfsweise der Unterhaltsschuldner; wer beweist, 
daß er die Gewährung der Vorschüss,e nicht durch 
unrichtige Angaben in der Erklärung (§ 11 Abs. 2) 
oder durch Verletzung der Mitteilungspflicht 
(§ 21) vorsätzlich oder grob fahrlässig veranlaßt 
hat, haftet nicht. In letzter Linie haften die .son­
stigen' nach dem Gesetz für das Kind Unter­
haltspflichtigen im Rahmen ihrer Unterhalts~, 
pflicht, und zwar' unabhängig davon, ob für den 
Zeitraum, für den die Vorschüsse zu Unrecht 
gewährt worden sind, ihre Unterhaltspflicht be­
stimmt gewesen ist oder nicht. 

(2) Die Ersatzpflicht besteht insoweit nicht, 
als dadurch der laufende Unterhalt des Kindes 
gefährdet wird. 

(3) Die, Ersatzpflicht erlischt drei Jahre nach 
Auszahlung der Vorschüsse. 

§ 23. Ober den Ersatz zu Unrecht gewährter 
Vorschüsse hat' das Vormundschafts- oder Pflege­
schaftsgericht auf Antrag des Oberlandesgerichts 
(Revisors) im Verfahren außer Streitsachen zu 
entscheiden, soweit nicht die Vorauss,etzungen für 
die Verweisung auf den Rechtsweg nach § 2 
Abs. 2 Z. 7 des Gesetzes über das gerichtliche Ver­
fahren in. Rechtsangelegenheite'n auß·er Streit­
sachen gegeben. sind. 

Gebühren 

§ 24. Für das Verfahr,en über jeden Antrag auf 
Gewährung, Fortsetzung oder Erhöhung von 
Vorschüssen auf den gesetzlichen Unterhalt hat 
der Unterhaltsschuldner, falls dem Antrag rech1!s­
kräftig stattgegeben wird, eine. Pauschalgebühr 
von 300 Schilling zu, entrichten. Im übrigen 
sind die Beteiligten des Verfahrens auf Ge­
währung, Fortsetzung, Änderung oder Einstel­
lung von Vorschüssen von der pflicht zur Ent­
richtung von Gebühren und Kosten befreit. 

\ . 
\ 
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4 5 der Beilagen 

Unübertragbarkeit 

§ 25. Ansprüche auf Vorschüsse nach diesem 
Bundesgesetz können durch Pfändung, Ver­
pfändung oder Abtretung nicht übertragen wer­
den. 

Forderungsübergang 

§ 26. (1) Die Unoerhaltsforderungen des Kin­
des gehen kraft Gesetzes für die Zeit, für die die 
Vorschüsse bewilligt worden sind, und im Aus­
maß dieser Vorschüsse auf den Bund über. 

(2) Nach der Zustellung des Beschlusses, mit 
dem die Vorschüsse bewilligt werden, hat der 
Unterhaltsschuldner die künftig fällig werdenden 
Unterhaltsbeiträg,e bis Zur Höhe der gewährten 
Vorschüsse an den Bund (Einbringungsstelle beim 
Oberlandesgericht) zu erbringen; an das Kind 
geleistete Zahlungen befreien nicht von der auf 
de~ Bund übergegangenen Forderung. 

Eintreibung 

§ 27. (1) Soweit der Unterhaltsschuldner nach 
Übergang der Unterhaltsforderung auf den Bund 
keine schuldbefreienden Zahlungen (§ 26 Abs. 2) 
leistet, hat dieser (Einbringungsstelle beim Ober­
landesgericht) die Forderung zwangsweise herein­
zubringen. 

(2) Der Bund tritt kraft Gesetzes mit dem Ein­
langen der Mitteilung des Beschlusses, mit dem 
die Vorschüsse bewilligt werden, bei Gericht (§ 14 
Z. 2 Buchstabe b), im Fall ,einer Exekution auf 
Forderungen beim Drittschuldner (§ 14 Z. 2 
Buchstabe d) his zur Höhe der gewährten V or­
schüsse in laufende Exekutionsverfahren des Kin­
des gegen den Unterhaltsschuldner sowie in einen 
allenfalls anhängigen Rechtsstreit gegen den 
Drittschuldner anstelle ,des Kindes 'ein. Führen 
sowohl der Bund als auch das Kind, dieses wegen 

. einer nicht auf den Bund übergegangenen Un­
terhaltsforderung, auf denselben Gegenstand Exe­
kution, so geht die Forderung des Kindes auf 
laufende Unterhaltsbeiträge der auf den Bund' 
übergegangenen Forderung, 'diese ihr,erseits der 
Forderung des Kindes auf Unterhaltsrückstände 
im Rang vor. 

(3) Soll nicht nur Zwangsvollstreckung auf 
bewegliche körperliche Sachen (§§ 249 bis 289 EO) 

oder Geldforderungen (§§ 290 bis 324 EO) ge­
führt werden, so kann das Oberlandesgericht 
(Einbringungsstelle) die Finanzprokuratur 'er­
suchen, die Exekution zu führen. 

§ 28. Die Träger der Sozialversicherung und 
die Arbeitgeber des Unterhaltsschuldners haben 
dem Oberlandesgericht (Einbringungsstelle) bei 
der Eintreibung der Vorschüsse in der im § 3 
Abs. 5 und 6 JWG bezeichneten Weise Hilfe zu 
leisten. 

§ 29. (1) Gefährdet die Einbringung rückstän­
diger Unterhaltsbeiträge die wirtschaftEche Fähig­
keit des Unterhaltsschuldners, die laufenden Un­
terhaltsbeiträge an den Bund oder künftig un­
mittelbar an das Kind zu leisten, so kann mit dem 
Unterhaltsschuldner die Erfüllung der auf den 
Bund übergegangenen Unterhalts forderungen in 
Teilzahlungen unter Vorbehalt des Rcechtes ver­
einbart werden; im Fall des Ausbleibens einer 
T~ilzahlung die sofortige Entrichtung aller noch 
aushaftenden Teilzahlungen zu fordern (Termins­
verlust). Reicht dies nicht. aus, so kann di,e Er­
füllung der auf den Bund übergegangenen Unter­
haltsforderungen längstens bis zu fünf Jahren ge­
stundet werden. Als letztes. Mittel der Abhilfe, 
kann mit Zustimmung des Bundesministers für 
Finanzen auf die Forderung ganz oder teilweise 
verzichtet werden. 

(2) Der Unterhaltsschuldner hat k,einen Rechts­
anspruch auf Zahlungserleicht,erungen nach Abs. 1. 

örtliche Zuständigkeit des Oberlandesgerichts 

§ 30. Als da'S in diesem Bundesgesetz genannte 
Oberlandesgericht ist dasjenige zuständig, in des­
sen Sprengel das Vormundschafts- oder Pfleg­
sd1aftsgericht liegt. 

I 
Inkrafttreten 

§ 31. Dieses Bundesge~etz tritt mit 1. Juli 1976 
in Kraft. 

Vollziehung 

§ 32. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist der Bundesminister für Justiz betraut; 
er hat bei der Vollziehung des § 17 Abs. 1 und 
des § 29 im Zusammenwirken mit dem Bundes­
minister für Finanzen vorzug,ehen. 
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5 der Beilagen 5 

Erläu terungen 

A. ALLGEMEINER TEIL 

I. Ziel des Gesetzesvorhabens 

1. Niemand kann sich der Erkenntnis verschlie­
ßen, daß ein Staat seine Zukunft in dem Maß 
plant und sichert, in dem er sich seiner Jugend 
annimmt. Diese Aufgabe stellt - im umfassenden 
Sinn ..,--- auch den Gesetzgeber vor immer: wieder 
neue, sich aus dem jeweiligen Stand der gesell­
schaftl.ichen EntwickLung ergebende Aufgaben. 
Einer der Schwerpunkte gesetzlicher Vorsorgen 
für das Wohl der heranwachsenden Menschen bil­
det das Unterhaltsrecht. Mit dem Begriff "Unter., 
halt" werden die Sach-, Dienst- und Geldleistun­
gen umschr>ieben, die ein Mensch zum Leben 
braucht. Der Unterhalt junger Menschen ist durch 
zwei Besonderheiten geprägt: Einerseits ist er 
die materiale Grundlage der Entwicklung 
zur reifen Persönlichkeit, das Fehlen ausreichen­
der Mittel stört daher diese Entwicklung; ander­
seits sind junge Menschen meist nicht in 
der Lage, sich auf Grund eigener Mittel selbst 
zu unterhalten, sie sind auf die Unterhaltsbeiträge 
anderer angewiesen. Ziel des Gesetzgebers muß es 
also sein, den Unterhalt von Kindern im ausrei­
chenden Maß zu sichern. Aus;eichend sichern 
heißt in diesem Zusammenhang, daJs Ausmaß des 
Unterhaltsanspruchs so bestimmen, daß die je­
weiligen Bedürfnisse des Kindes Deckung finden, 
den Kreis der Unterhaltspflichtigen so ziehen, daß 
auch beim Ausfall eines von ihnen der volle Un­
terhalt gewährleistet ist, schließlich aber auch dem 
Kind, wenn notwendig, bei der Durchsetzung 

'seines Unterhaltsanspruchs wirksam Hilfe ge-
währen. Das Unterhaltsrecht ist Teil des Fami­
lierirechts; die Erfüllung der ,eben genannten 
Aufgabe bildet einen besonderen Schwerpunkt 
der im Gang befindlichen Reform des österreichi­
schen Familienrechts. 

2. Vieles ist zur Sicherung des Kinderunter­
halts schon unternommen worden. Im Rahmen 
der Neuordnung der Rechtsstellung des unehe­
lichen Kindes durch das Bundesgesetz vom 
30. Oktober 1970, BGBl. Nr. 342, sind neue 
Richtlinien für die Bemessung des UnterhaltS 
unehelicher Kinder aufgestellt worden, die zu­
sammen mit einer Erweiterung des Kreises der 

Unterhaltspflichtigen den ausrei'chenden Unter-
. halt des unehelichen Kindes gewährleisten sollen 
(§ 166 a ABGB). Die Gerichte wenden diese 
neuen Leitlinien für die Unterhaltsbemessung 
auch auf den Unterhaltsanspruch ehelicher Kin­
der an. Weitere bedeutsame Verbessungen auf 
dem Gebiet des Unterhaltsrechts sieht der von 
der Bundesregierung dem Nationalrat demnächst 
erneut zuzuleitende Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Neuordnung der Rechtsstellung des ehe­
lichen Kindes vor. Neben der Vorbereitung dieser 
gesetzgeberischen Schritte hat das Bundesministe­
rium für Justiz noch in anderer Weise zur Siche­
rung des Unterhalts von Kindern beigetngen. 
In Gesprächen mit den in Unterhaltss.aroen 
tätigen Rechtsmittelrichtern hat es nach Wegen 
gesucht, den Gerichten zur verläßlichen Beurtei­
lung der Bedürfnisse von Kindern bestimmter 
Altersstufen allgemein anerkannte Entscheidungs­
hilfen zu liefern. Als Folge dieser Gespräche ver­
sendet das Bundesministerium für Justiz halb­
jährlich statistische Unterlagen über die durch­
schnittlichen Verbrauchsausgaben für Kinder, ge­
gliedert nach Altersstufen und Familiengruppen. ' 

3. Dieser Gesetzesentwurf ist ein weiterer, sehr 
entscheidender S c h r i t t zur S ich e run g 
des U n t e r hai t s mi n der jäh r i ger Kin-

. der. Seine Vorschläge zielen vor allem auf eine 
wirksame Sicherung bereits festgesetzter Unter­
haltsansprüche ab. Immer wieder wird nämliro 
von Müttern, die, weil sie von ihren Männern 
geschieden sind, diese sie verlassen haben oder 
es sich um Mütter unehelicher Kinder handelt, 
von denen die Väter nicht viel wissen wollen, 
allein mit ihren minderjährigen Kindern dastehen, 
beredte Klage darüber geführt, daß ihnen -
neben der schweren Bürde, ihre Kinder aufzu­
ziehen - die Schwierigkeit aufgelastet ist, den 
Unterhalt für ihre Kinder vom Vater hereinzu­
bringen. Diese Aufgabe· ist vielfach deshalb so 
schwierig und für die Mutter kaum lösbar, weil 
der Vater immer wieder trachtet, siro erfolgreiro 
seiner Zahlungspflirot zu entziehen. Das häufigste 
Mittel ist dabei, daß der Untel'haltspflichtige bei 
drohender Zwangsvollstreckung seinen Arbeits­
platz wechselt. Kaum hat die Mutter die neue 
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Arbeitsstätte herausgefunden und erneut die 
Zwangsvollstreckung in Gang gesetzt, hat der 
zahlungsunwillige Vater schon wieder eine andere 
Beschäftigung 'angenommen, so daß die Zwangs­
vollstreckung auf sein Arbeitseinkommen ins 
Leere geht. In vielen Fällen tauchen die Väter 
gänzlich unter; der Mutter ist dann weder der 
Arbeitsplatz noch der Aufenthalt des Unterhalts­
pflichtigen bekannt. Den Gerichten und Jugend­
ämtern sind diese Schwierigkeiten wohl bekannt. 
Auch viele Briefe an das Bundesministerium für 
Justiz spiegeln das leidvolle Schicksal der Mütter 
in solchen Fällen wider. Die Jugendämter, die 
in vielen Fällen als Amtsvormund (§ 16 JWG) 
oder als besonderer Sachwalter (§ 22 JWG, § 198 
Abs. 3 ABGB) des Kindes der Mutter die Mühe 
abnehmen, den Unterhalt hereinzutreiben, -
und dabei auch schöne Erfolge erzielen -, sind 
vielfach machtlos. Oft verstreichen Monate, ehe 
es gelingt, vom Unterhaltspflichtigen Zahlungen 
zu erwirken. Die Strafbestimmungen über die 
Verletzung der Unterhaltspflicht (§ 198 Straf­
gesetzbuch ~ StGB; früher § 1 Unterhaltsschutz­
gesetz 1960) vermögen nur zum Teil abzuhelfen. 
Die strafgerichtliche Verurteilung des Unterhalts­
pflichtigen und seine Anhaltung in Haft haben 
häufig keine erzieherische Wirkung und nehmen 
dem Unterhaltspflichtigen überdies während der 
Haft die Möglichkeit, einen Arbeitsverdienst zu 
erwerben, um seiner Unterhaltspflicht zu genügen. 

Diese tatsächlichen Gegebenheiten haben immer 
stärker den Gedanken reifen lassen, der Staat 
möge eine Einrichtung schaffen, die an Stelle des 
Unterhaltspflichtigen einspringt, die Unterhalts­
beiträge auszahlt und dann den Rückersatz vom 
Unterhaltspflichtigen eintreibt. In den letzten 
Jahren ist der Ruf nach einer solchen Einrichtung 
in der t5ffentlichkeit zumeist unter den Schlag­
wörtern "Unterhaltsfonds" oder "Unterhalts­
bevorschussung" immer lauter geworden. So hat 
der t5sterreichische Arbeiterkammertag in seinem 
Schreiben an die Bundesregierung vom 18. Mai 
1972 die Forderung nach einer Unterhaltsbevor­
schussung erhoben. Vorschläge in dieser Richtung 
haben auch Staatssekretär Elfriede Kar! und die 
Abgeordnete. zum Nationalrat Dr. Marga 
Hubinek wiederholt in der t5ffentlichkeit ge­
äußert. In einer Reihe von Schreiben an das 
Bundesministerium für Justiz haben Mütter, die 
aus eigener bitterer Erfahrung um die Schwierig­
keiten bei der Unterhaltshereinbringung wissen, 
eine staatliche Hilfe durch Gewährung von 
Unterhaltsvorschüssen verlangt. Nicht zuletzt ist 
auch aus Kreisen der Amtsvormünder eine solche 
'Lösung angeregt worden. 

, 4. über die von den verschiedenen Seiten vor­
gebrachten Anregungen und Forderungen, mit 
denen sich nicht selten der Vorwurf verband, 
die Gerichte seien nicht in der Lage, den Pflege~ 
befohlenen bei der Durchsetzung ihrer Unter-

haltsansprüche wirksam zu helfen, konnte das 
Bundesministerium für Justiz nicht hinwegsehen. 
Am 8. Oktober 1974 hat es den Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Gewährung von' Vor­
schüssen für den Unterhalt von Kindern (Unter­
haltsbevorschussungsgesetz) zur allgemeinen Be­
gutachtung versandt, Der Gesetzesentwurf, der 
sich als erster Versuch, das aufgezeigte Problem 
gesetzgeberisch zu lösen, verstanden wissen wollte, 
hat in der t5ffentlichkeit lebhaftes Echo gefunden. 
Der Grundgedanke des Gesetzesvorhabens ist in 
den Stellungnahmen durchwegs begrüßt worden. 
Zu den Einzelheiten sind manche kritische Be­
merkungen und viele Anregungen geäußert wor­
den, die - ebenso wie die Ergebnisse einer 
Reihe von Gesprächen mit maßgeblichen Stellen, 
die das Bundesministerium für Justiz noch 
während des Begutachtungsverfahrens geführt 
hat - bei der Vorbereitung der Regierungs­
vorlage weitgehend berücksichtigt worden sind. 

Auf Grund dieser Vorarbeiten hat die Bundes­
regierung dem Nationalrat in der 13. Gesetz­
gebungsperiode am 28. Jänner 1975 die Entwürfe 
eines Gesetzes zur Gewährung von Vorschüssen 
auf 'den Unterhalt von K,indern (Unterhaltsvor­
schuß gesetz) und von vier Begleitgesetzen zuge­
leitet, in denen die erforderlichen Änderungen 
der Exekutionsordnung, des AußStrG, des 
Rechtspflegergesetzes und des Familienlastenaus­
gleichsgesetzes 1967 vorgesehen waren (R V 1454, 
1455, 1456, 1457 und 1458 BlgNR 13. GP). 

Die Sicherung des Unterhalts minderjähriger 
Kinder durch Leistungen der öffentlichen Hand 
hat sich auch der gleichfalls in der 13. Gesetz­
gebungsperiode, und zwar am 6. November 1974, 
gestellte Antrag der Abgeor,dneten zum National­
rat Dr. Marga Hub i n e k, Helga Wie s e r, 
Wilhelmine Mo s e r, Dr. Walter Hau se rund 
Genossen, N r. 131/ A, betreffend Leistungen des 
Unterhalts aus dem Reservefonds für Familien­
beihilfen (Änder;ung des Familienlastenausgleichs­
gesetzes), zum Ziel gesetzt. Dieser Gesetzesvor­
schlag war in den /sachlichen Grundsätzen von 
ähnlichen Vorstellungen wie der Gesetzesentwurf 
des Bundesministeriums für Justiz getragen, 
wollte jedoch die Vollziehungden Finanzbehör­
den übertragen. 
, Zur VOf1behandlung der beiden Gesetzesvor­
schläge haben der Justizausschuß einerseits und 
der Finanz- und Budgetausschuß des National­
rats anderseits je einen aus ,denselben Mitgliedern 
bestehenden Unterausschuß eingesetzt. In der 
gemeinsamen Sitzung dieser beiden Unteraus­
schüsse am 12. Juni 1975 sind die Grundgedan­
ken der beiden Gesetzesvorschläg,e begrüßt wor-

'den. Diese Beratungen konnten jedoch in der 
13. Gesetzgebungsperiode nicht mehr abgeschlos­
sen werden. 

5. Der nun erneut vorgelegte Gesetzesentwurf 
des Bundesministeriums für Justiz entspricht im 
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wesentlichen dem in der 13. Gesetzgebungs­
periode erstatteten Gesetzesvürschlag. Die Ände­
rungen betreffen nur Einzelfragen und tragen 
den Ergebnissen der in der Zwischenzeit in Fach­
kreisen, besünders auf der österreichischen 
Richterwoche 1975, geführten Diskussionen 4ber 
das Gesetzesvürhaben Rechnung. 

Der Gesetzesentwurf versteht sich als Teil 
eines umfassenden gesetzgeberischen Vürhabens, 
mit dem ein weiterer wichtiger Schritt zur Neu­
gestaltung des Kindschaftsrechts zurückgelegt 
werden süll: die Entwürfe eines Bundesgesetzes 
über die Neuordnung der Rechtsstellung des ehe­
lichen Kindes und eines Bundesgesetzes über die 
Anlegung vün Mündelgeld werden demnächst den 
gesetzgebenden Körperschaften unterbreitet wer­
den. 

11. Rechtsvergleicltung 

Ein Blick über die Grenzen österreichs zeigt, 
daß der Gedanke der Sicherung des Unterhalts 
Von Kindern durch die Gewährung von Vür­
schüssen aus staatlichen Mitteln nicht neu ist. 
In Dänemark, Norw'egen, Schweden, Israel und 
Pülen bestehen bereits - zum Teil seit geraumer 
Zeit -derartige Einrichtungen. Wenngleich die 
Regelungen in diesen Staaten im einzelnen von­
einander abwei2hen, ist das System im wesent­
lichen in diesen Rechtsordnungen doch das 
gleiche: Die öffentliche Hand zahlt, wenn der 
Unterhaltspflichtige seine Unterhaltsschuldnicht 
erfüllt, für das unterhaltsberechtigte Kind· einen 
Geldbetrag, den sie dann auf Grund eines kraft 
Gesetzes eingetretenen Fürderungsübergangs vom 
Unterhaltspflichtigen wieder hereinzubringen 
trachtet. 

In einigen anderen Staaten Eurüpas, So' etwa 
in Finnland, der Schweiz und der Bundesr,epublik 
Deutschland, werden derzeit überlegungen ange­
stellt, den Unterhalt der Kinder durch die Schaf­
fung ähnlicher Einrichtungen zu sichern. 

III. Die Zuständigkeit des Bundes 

Mit dem Gesetzesentwurf .wird in der öster­
reichischen Rechtsordnung Neuland betreten; 
derzeit besteht keine vergleichbare gesetzliche 
Einrichtung. Es erhebt sich somit die Frage, 
auf . welcher ver f ass u n g s r e c h t I ich e n 
G run ,d 1 a g e der Bund die Zuständigkeit zur 
Regelung und Vollziehung dieser Angelegenheit 
,in Anspruch nehme~ kann. , 

Der Gesetzesentwurf stützt sich auf den 
~ Kümpetenztatbestand "Zivilrechtswesen" (Art. 10 

Abs. 1 Z. 6 B-VG). Die Heranziehung dieses 
Kümpetenztatbestandes mag auf den ersten Blick, 
gemessen an den herkömmlichen Aufgaben der 
Gerichte, zweifelhaft erscheinen, weil es ja im 
Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginns der Kümpe­
tenzverteilung der Bundesverfassung eine mit 
dem Gesetzesentwurf vergleichbare Regelung 

nicht gegeben hat. Nach der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshüfes [so E. 24. März 1954 
SlgNF 2658; vgl. auch E. 14 . Juni 1962 SlgNF 4204 
und 14. März 1968 SlgNF 5679 sowie Ne iss er, 
Sc h a n t 1, We I a n, Betrachtungen zur Ver­
fassungsgerichtsbarkeit (Slg. 1971), öJZ 1974, 
365 (370)J ist aber der Kompetenztat!bestand 
"Zivilrechtswesen" keineswegs durch die Summe 
der im Zeitpunkt der Schaffung der Bundesver­
fassung bestehenden Bestimmungen zivil-, prozeß­
oder exekutiünsrechtlichen Inhalts erschöpft, 
sondern es fallen auch jederzeit Neuregelungen 
unter diesen Kompetenztatbestand, sofern sie 
nur nach ihrem inhaltlichen Gehalt systematisch 
dem Zivil-, Prüzeß- oder Exekutionsrecht ange­
hören. Der im Gesetzesentwurf geregelte Gegen­
stand - die Gewährung von Unterhaltsvür­
schüssen - läßt sich durchaus in das System 
unseres Zivil-, Prozeß- und Exekutionsrechts, das 
im wesentlichen seit dem Inkrafttreten der 
Kompetenzartikel unverändert geblieben ist, ein­
ürdnen. So' legen der § 21 ABGB und der § 2 
AußStrG den Gerichten eine allgemeine Fürsürge­
pflicht hinsichtlich der unter dem besünderen 
Schutz der Gesetze stehenden Persünen - dazu 
gehören vornehmlich die Minderjährigen, - auf. 
Daß diese Fürsürgepflicht vür allem dann zum 
Tragen zu kommen hat, wenn es um den Unter­
haltsanspruch ,des Pflegebefohlenen geht, drückt 
der seit der Schaffung des ABGB geltende § 221 
ABGB aus, nach dem "in dem Falle, daß die 
Waisen ganz mittellos sind, das vürmundschaft­
liche Gericht die bemittelten nächsten Ver­
wandten zu deren Verpflegung ... zu bewegen 
suchen süll". Eine fülgerichtige Fortführung 
dieses Gedankens enthält der § 186 AußStrG idF 
des Entwurfes eines Bundesgesetzes über die 
Neuordnung der Rechtsstellung des ehelichen 
Kindes (R V 144 BlgNR 13. GP), der ein be­
sonderes "Unterhaltsfürsorgeverfahren" vorsieht. 
Die Gewährung von Vürschüssen auf den gesetz­
lichen. Unterhalt ist ein weiterer Schritt in dieser 
Richtung, der sich - system gerecht - zwischen 
die Unterhaltsbestimmung und die Unterhalts­
hereintreibung, die beide den Gerichten übliegen, 
einschaltet. Daß der Staat in diesem Zusammen­
hang Leistungen in Form von Geldbeträgen an 
die Unterhaltsberechtigten erbringt, darf vüm 
Wesen seiner Mitwirkung bei der Durchsetzung 
des Unterhaltsanspruchs nicht ablenken. Dies­
bezüglich ist auf die Verfahrenshilfe - früher 
Armenrecht -, hinzuweisen, in deren Rahmen 
der Staat gleichfalls Beträge vürschießt und diese 
später entweder vüm Gegner der die Verf;threns­
hilfe genießenden Partei üder, süweit und sobald 
dies ühne Beeinträchtigung des notwendigen 
Unterhalts geschehen kann, von dieser Partei 
selbst wieder einfordert (s. §§ 63 ff. ZPO' idF 
des Verfahrenshilfegesetzes). ' 

Nach der vürgeschlagenen Regelung werden 
die Vorschüsse aus den Mitteln des Familienlasten-
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ausgleichsfonds gewährt. Das Gesetzesvorhaben in 
seinen Einzelregelungen stützt sich zwar nicht 
auf den Tatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 17 B-VG 
(Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung 
von Kinderbeihilfen und die Schaffung eines 
Lastenausgleichs im Interesse der Familie zum 
Gegenstand hat), weil die Maßnahmen des 
Familienlastenausgleichs in der Regel allgemeine, 
das heißt grundsätzlich jedem Kind zustehende 
Beihilfen darstellen, deren Ausmaß nie h t . auf 
die Bedürfnisse im Ein z elf all abgestellt ist 

zubringen (vgl. hierzu im übrigen VfGH 
11. Dezember 1963 SlgNF 4609). Das Gesetzes­
vorhaben kann auch nicht dem Tatbestand 
"Jugen.dfürsorge" im Art. 12 Abs. 1 Z. 2 B-VG 
unterstellt werden. Wie der VfGH 18. März 1948 
SlgNF 1636 ausgesprochen hat, fallen unter die 
Kompeten~bestimmung des Art. 10 "nur die 
reine Jugendfürsorge, losgelöst von den in die 
Kompetenz der Schulbehörden oder der }ustiz­
pflege fallenden Angelegenheiten". 

(vgl. hierzu W i m m er, Familienlastenausgleich IV. Hauptgesichtspunkte des Gesetzesentwurfs 
und Verfassung, öJZ 1972, 343, der diese Mei-
nung mit besonderer Schärfe vertritt; dem könnte 1. Wenngleich der Unterhalt derer, die sich 
freilich u. a. entgegengehalten werden, daß sich nicht aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln 
diese Meinung nicht zwingend aus dem Wortlaut versorgen' können, heute schon vielfach durch 
der Z. 17 ergibt und vor allem der zweite Be- verschiedene Leistungsverhältnisse des öffent-

lichen Rechtes gesichert ist, kommt dem - auf standteil:' "Schaffung eines Lastenausgleichs im 
Interesse der Familie" auch eine andere Deutung dem Familienhand beruhenden - p r i v a t e n 

I ß U n t ,e r hai t s r e c h t immer noch die V 0 r-zu ä t); diese Leistungen werden endgültig und 
nicht bloß _ wie nach dem Gesetzesentwurf _ ra n g s tell u n g zu. Die Versorgung des einzel-
vorsch:ußweise gewährt. Dies hindert nicht, die nen mit Lebensgütern aller Art beruht auch im 
Mittel des FamlIienlastenausgleichsfonds für dilf sozialen Rechtsstaat in erster Linie auf den in 
Maßnahmen .in Anspruch zu nehmen, dümen Ehe und Familie wirkenden Kräften der Eigen­
doch auch die Unterhaltsvorschüsse vergleich- verantwortung und Selbsthilfe. Dementsprechend 
baren Zielen wie der Familienlastenausgleich. greift die öffentliche Hilfe erst nachran~ig 
Hierfür bedarf es bloß einer einfachgesetzlichen ein (B r ü h I - G ö p p i n ger - Mut s chi er, 
Regelung durch eine entsprechende Anderung des Unterhaltsrecht 3 I, 1 ff.). An dieser Vorrang­
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967. Im übrigen stellung . des privaten Unterhaltsrechts ändert 
kommt der Frage, ob der Ge~etzesentwurf sich auch der Gesetzesentwurf nichts; er will keines­
auf die Z. 6 oder die Z. 17 des Art. 10 B-VG wegs einen "Unterhalt von Staats wegen" ein-, 
stützt, verfassungs rechtlich keine entscheidende führen. Im Gegenteil: Ziel der vorgeschlagenen 
Bedeutung zu, ist doch in beiden Fällen die Regelung ist es, in Fällen, in denen die Verwirk­
Gesetzgebungund die Vollziehung Bundessache; lichung des privatrechtlichen Unterhaltsanspruchs 
für die Frage der Behördenzuständigke.it ist die auf Schwierigkeiten stößt, durch eine neuartige 
Unterscheidung freilich von Bedeutung. Verfas- Form des Zusammenwirkens privater Unterhalts­
sungsrechtlich bedeutsam ist allerdings die im pflicht und staatlicher Hilfe den familiären Unter­
Begutachtmngsverfahren von einzelnen Stellen halt zu ~ichern. 
aufgeworfene Frage, ob nicht die durch den 2. Unterhaltsleistungen erfüllen ihrem Wesen 
Gesetzeslfntwurf geregelte Angelegenheit der a11- nach in der Regel nur dann ihren Zweck, wenn 
gemeinen Fürsorge ("Armenwesen" - Art. 12 sie voll s t ä n d i g und re c h t z e i t i g er­
Abs. 1 Z. 2 B-VG) zuzuordnen ist; in diesem Fall bracht werden. Dort, wo der Unterhaltsschuldner 
käme dem Bund bloß die Grundsatzgesetzgebung, seiner pflicht in diesem Sinn nachkommt, besteht 
die Erlassung von,'Ausführungsgesetzen und die für den Staat kein Anlaß, sich ei.nzuschalten: 
Vollziehung hing,egen den Ländern zu. Die Frage Erfüllt der UriterhaltsschuMner seine pflichten 
kann mit gutem Grund verneint werden. Die im nicht oder nicht im vol1en Umfang, so stehen 
Gesetzesentwurf vorgeschlagene Gewährung von dem UnterhaltsberechtigteIl zunächst die Mittel 
Unterhaltsvorschüssen ist etwas anderes als eine der gerichtlichen Zwangsvollstreckung zur Ver­
Maßnahme der Fürsorge: Im ersten Fall ist ein fügung, um seine Ansprüche durchzusetzen. Nur 
nach dem bürgerlichen Recht Unterhalts- wenn auch eine Zwangsvollstreckung nicht zum 
pflichtiger vorhanden, es liegt ein Unterhalts- Ziel führt, also aus h i 1 f s w eis e, soll der 
titel gegen ihn vor, zumindest soll ein solch'er Staat - nach der vorgeschlagenen Regelung -
geschaffen werden, bei der Hereirrbringung 'des unmittelbar eingreifen und für die vollständige 
Unterhalts ergeben sich Schwierigkeiten; ob es. und rechtzeitige Befriedigung des Unterhalts an­
sich dabei um einen Fall sozialer Hilfsbedürftig- spruchs durch die Gewährung entsprechender 
keit handelt, ist nach der yorgeschlag,enen Rege- Vorschüsse sorgen. Der Unterhaltsschuldner soll 
lung unmaßgeblich. Im zweiten Fall besteht hin- freilich dadurch, wie schon das Wort "Vorschuß" 
gegen ganz allgemein eine Notlage, in der die ausdrückt, nicht aus seiner Pflicht entlassen wer- , 
Gesellschaft helfend eingreifen muß, mag auch den: Die Ansprüche gegen ihn gehen auf den 
nachträglich versucht werden, die Sozialhilfe- Staat über, soweit dieser Vorschüsse leistet. Im 
leistungen von den Unterhaltspfl.ichtigen herein- Ergebnis stellt sich somit das vorgeschlagene Ver-
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fahren als eine Ergänzung des gerichtlichen 
Zwangsvollstreckungsverfahrens ,dar~ Man könnte 
auch von einer "Exekutionshilfe in Unterhalts­
sachen" sprechen., 

3. Die VOrschüsse auf den Unterhalt müssen, 
sollen sie 'ihre Aufgaben erfüllen, in einem mög­
lichst s t raff e n und k 0 n zen tri e r t e n 
Ver f a h ren gewährt we~den. Dies kann nur 
dann gelingen, wenn die recht unterschiedlichen 
Verfahrensschritte, wie die Entschcidung über 
die Gewährung der Vorschüsse, .deren Auszahlung 
und die Hereinlbringung dieser Beträge vom 
Unterhaltspflichtigen, möglichst bei Behörden 
zusammengefaßt werden, die in einer engen 
organisatorischen, ihr Zusammenwirken erleich­
ternden Verbindung stehen. Daß es sich dabei um 
die Ger ich t e handeln soll, ist folgerichtig: 
Diese schaffen den Unterhaltstitel - wird eine 
Unterhaltsvereinbarung nach § 18 Z. 6 JWG vor 
dem Jugendamt geschlossen, so handelt es sich 
um einen im Rahmen des Vormundschaftswesens 
geschaffenen Rechtsakt, das Jugendamt wird 
gleichsam als verlängerter Arm des Gerichtes 
tätig - und bewilligen und vollziehen die 
Zwangsvollstreckung zur Hereinbringung des 
Unterhalts; will man dem Unterhaltsherechtigten 
(seinem Sachwalter) umständliche Wege zu ande­
ren Behörden ersparen, so muß auch die Gewäh­
rung der Unterhaltsvorschüsse den Gerichten 
übertragen werden. 

Das Ver f a h ren, in dem über die Gewäh­
rung von Vorschüssen entschieden, wird, soll 
möglichst ras c hund 0 h n e vi elF ö r m­
I ich k e i t e n . abgewickelt werden. Dieser 
Grundsatz legt nahe, die Entscheidung über die 
Gewährung 'von U nnerhaltsvorschüssen in das 
a u ß e r s t r e i t i g e V ,e r f a h ren zu ver­
weisen. Wie schon weiter oben angeklungen ist, 
kommt, systematisch gesehen, zwar auch das 
Exekutionsverfahren in Betracht, im Ergebnis 
ist das Verfahren zur Gewährung von Unter­
haltsvorschüssen aber doch eher ein Rechtsfür­
sorgeverfahren, das dem Schutz noch nicht selbst­
erhaltungsfähiger Minderjähriger dient, somit 
also eine Angelegenheit der Vormundschafts- und 
Pflegschaftsgerichtsbarkeit. 

4~ Die nach dem Gesetzesentwurf vom Staat zu 
erbringenden Leistungen sind bloß Vorschüsse 
auf den Unterhalt. Sie sollen auf möglichst wir k­
sam e Weis,e, und zwar mit den Mitteln der 
gerichtlichen Zwangsvollstreckung, vom Unter­
haltsschuldnerwieder her ein g e b r ach t 
werden. Zu diesem Zweck sieht der Gesetzes­
entwurf eine Legalzession vor, kraft deren der 
Bund an Stelle des Kindes als Anspruchsberechtig­
ter dem Unterhaltsschuldner gegenübertritt. Der 
Bund soll nach der vorgeschlagenen Regelung 
auch kraft Gesetzes in ein vom Kind eingeleitetes 

Exekutionsverfahren zur Durchsetzung des 
Unterhaltsanspruchs eintreten. Die Einführung 
einer Auskunftspflicht der Sozialversicherungs­
träger und der Arbeitgeber gegenüber der Ein­
bringungsstelle beim Oberlandesgericht soll ein 
noch wirksameres Vorgehen gegen den Unter­
haltspflichtigen ermöglichen. 

Di'e Bestimmungen über die Hereinbringung 
der vom Bund vorgeschossenen Unterpaltsbei­
träge dürfen jedoch nicht allein von dem Be­
streben getragen sein, den Unterhaltspflichtigen 
mit allen nur möglichen Mitteln auszupressen. 
Das Vorgehen gegen den Unterhaltspflichtigen 
soll dort, seine Grenze haben, wo die Gefahr be­
steht, daß er wirnschaftlich zugrunde gerichtet 
wird und dadurch seine Unterhaltsleistungen in 
Hinkunft überhaupt ausfallen. Zum Vorteil des 
Kindes sieht deshalb der Gesetzesentwurf vor, 
daß dem UnterhaltspflichtJigen Z a h 1 u n g s­
e r lei c h t e run gen gewährt werden können, 
wenn die Hereinbringung des Unterhaltsrück­
standes die, wirtschaftliche Fähigkeit des Unter­
haltspflichtigen, gegenwärtig oder künftig Unter­
haltsleistungen zu erbringen, gefährdet. Freilich, 
ein Rechtsanspruch auf diese Zahlungserleichte­
rungen soll dem Unterhaltspflichtigen nicht zu­
stehen; die Regelung soll ja dem Wohl des, 
Kindes dienen. 

V. Die Aufbringung der Mittel 

Die für die Unterhaltsvorschüsse erforder­
lichen Mittel sollen aus de'm Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen aufgebracht werden. Wenn­
gleich, wie bereits aufgezeigt, das Gesetzesvor­
haben nicht als Angelegenheit des Familien,lasten­
ausgleichs im Sinn des Art. 10 Abs. 1 Z. 17 B-VG 
angesehen werden kann, rechtfertigt doch die 
familien politische Zielsetzung, die mit ihm ver­
bunden ist, die Heranziehung der Mittel des 
Ausgleichsfonds. 

Zur GesaIJ;lthöhe der Leistungen, die auf Grund 
des Gesetzesentwurfs zu erbringen sein werden, 
ist nur schwer eine genaue Aussage zu machen, 
weil es sich nicht ermitteln läßt, wie viele Unter­
haltsbeiträge den Kindern zustehen, im Voll­
streckungsweg nicht hereingebracht werden kön­
nen' und hinsichtlich welcher überhaupt eine 
Zwangsvollstreckung beantragt .wird. Ein Teil der 
Mittel - nach den Erfahrungen, die man dies­
bezüglich in Dänemark gemacht hat, dürfte es 
sich um 50 bis 60 v. H. handeln - wird über­
dies wieder im Weg des Rückersatzes von den 
Unterhaltsschuldnern in den Familienlastenaus­
gleichsfonds zurückfließen. Auf Grund von 
Schätzungen, die einige Gerichte vor wenigen 
Jahren auf Ersuchen des Bundesministeriums für 
Justiz' durchgeführt haben, kann angenommen 
werden, daß sich, die aufzuwendenden Mittel 
zwischen lOO und 200 Millionen Schilling be­
wegen werden. 

5 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 22

www.parlament.gv.at



10 5 der Bei'lagen 

VI. Gesetzestechnik 

Die einzelnen Regelungen des Gesetzesentwurfs 
lassen sich, rechtssystematisch gesehen, jeweils ver­
schiedenen Rechtsgebieten zuordnen, so dem 

-Recht des Verfahrens außer Streitsachen und dem 
Exekutionsrecht. Da diese einzelnen Regelungen 
aber untereinander in einem sehr engen Zusam­
menhang stehen und die Wirkung der Gesamt­
regelung auf ihrem Zusammenspiel beruht, ist es 
gesetzestechnisch notwendig, den gesamten Fra­
genkreis der Leistung von Unterhahsvorschüssen 
in einem besonderen Gesetz zu regeln. Nur so­
weit die notwendigen Regelungen in diesem Zu­
sammenhang als echte "leges' fugitivae" anzusehen 
wären und den Rahmen des Gesetzesentwurfs 
sprengen würden, \sol1~n sie im Weg von Ande­
rungen der entsprechen-den Rechtsvorschriften 
durch gesonderte Gesetze vorgenommen werden. 
Dies gilt für die erforderlichen 1\nderungen des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, der Exe­
kutionsordnung, des AußStrG und des Rechts­
pflegergesetzes. 

B. BESONDERER TEIL 

Zum § 1 

Der § 1 bestimmt die allgemeine Zielsetzung 
des Gesetzesvorhabens. Indem er festlegt, daß 
Vorschüsse nur auf den gesetzlichen Unterhalt 
minderjähriger Kinder zu gewähren sind, stellt 
er klar, daß der Gesetzesentwurf auf Unterhalts­
ansprüche, die ihren Rechtsgrund in einem Ver­
trag haben oder Volljährigen zustehen, nicht an­
zuwenden ist. 

Zum§2 

Die\§ 2 bis 4 regeln die Voraussetzungen der 
Gew~hrung von Unterhaltsvorschüssen. Der § 2 
umschreibt die a 11 gern ein e n Voraussetzun­
gen, die §§ 3 und 4 regeln ver s chi e den e 
F äI 1 e de-r Vorschußgewährung. 

Die i~ § 2 genannten Voraussetzungen bezie­
hen sich auf die Person des Unterhaltsberechtig­
ten. Schon im § 1 ist ausgedrückt, daß Vorschüsse 
nur minderjährigen Kindern gewährt werden. 
Der Ausdruck "Kind" ist in diesem Zusammen­
hang im Sinn der Begriffsbestimmung des § 42 
ABGB "alle Verwandte in absteigender 
Linie" - zu verstehen. Beschränkt od,er voll 
Entmündigte, die voHjährig sind, zählen nicht 
zu den Begünstigten des Gesetze~entwurfs, eben 
weil sie nicht minderjährig sind. Ihre Gleich­
stdlung mit bestimmten Gruppen Minder­
jähriger ist, mögen sie auch gemäß § 21 ABGB 
unter dem "besonderen Schutz der Gesetze" 
stehen, keine vollständige. Sie bezieht sich, wie 
den §§ 187 ff. ABGB, § 3 Entmün-digung,sord­
nung zu entnehmen ist, vor allem auf den Bereich 
der Handlungsfähigkeit. 

Der Unterhaltsberechtigte muß österreichischer 
Staatsbürger oder Staatenloser sein und seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inhnd haben. Da 
mit dem Gesetzesentwurf, auch international ge­
sehen, weitgehend Neuland beschritten wird, 
durch die Vorschuß1leistungen dem Unterhalts­
berechtigten vielfach nicht unbeträchtliche Be­
träge über einen -längeren Zeitraum zugewendet 
werden und der Gesamtaufwand auf Grund des 
Gesetzesentwurfs nicht uferlos sein kann, muß 
der Kreis der Anspruchsberechtigten auf diese 
Weise 'begrenzt sein. 

Zum § 3 

Nach der vorgeschlagenen Regelung soll die 
Gewährung von Unterhahsvorschüssen nur ein 
letztes Mittel zur Sicherung des Unterhalts min­
derjähriger Kinder sein. Der Unterhaltsberech­
tigte (sein Vertreter) soll deshalb grundsätzlich 
zuerst die nach geltendem Recht bestehenden 
Möglichkeiten zur Durchsetzung seines Unter­
haltsanspruchs ausschöpfen. Demgemäß bestimmt 
der § 3 als weitere Voraussetzungen der Ge­
währung von Unterhaltsvorschüssen, daß der 
Unterhaltsberechtigte für seinen Anspruch einen 
Exekutionstitel erwirkt (Z. 1) und bereits ver­
sucht hat, wegen der laufenden Unterhaltsbei­
träge Exekution zu führen (Z. 2). 

Der Exekutionstitel muß nach Z. 1 im Irrlaild 
vollstreckIbar sein; im Ausland geschaffene Titel, 
denen unsere Rechtsordnung die Vollstreckbar­
keit im Inland mangels eines Anerkennungs- und 
Vollstreckungsvertrags versagt, können somit 
nicht Grundlage von Unterhaltsvorschüssen sein. 
Der Titel kann entweder auf einen bestimmten, 
regelmäßig zu zahlenden Geldbetrag oder auf den 
Bruchtei1 des Arbeitseinkommens des Verpflich­
teten (§ 10 a EO) lauten. Da sicli die Höhe der 
Vorschüsse nach dem im Unterhaltstitel festge­
setztenUnterhaltsbeitrag richtet, bedarf es aller­
dings bei der zuletzt genannten Art von Unter­
haltstiteln noch einer besonderen Regelung zur 
Ermittlung der Höhe der zu gewährenden Vor­
schüsse (s. § 5 Abs. 1 zweiter Satz). 

Nach der Z. 2 muß der Unterhaltsberechtigte, 
ehe er Vorschüsse beanspruchen kann, grundsätz­
lich - die Ausnahmen sind im § 4 bestimmt -
versucht haben, seine UnterhaItsforderung im 
Weg der gerichtlichen Zwangsvollstreckung 
hereinzubringen. Entsprechend dem Ziel des Ge­
setzesvorhabens - der Sicherung des lau f e n­
den Unterhalts - soH der Unterhaltsberechtigte 
gehalten sein, sich solcher Exekutionsmittel zu 
bedienen, die geeignet sind, seinen laufenden, das 
heißt den gerade jeweils fällig werdenden, Unter­
halt durchzusetzen. Nach gehendem Recht bietet 
bloß der § 6 Abs. 3 Lohnpfändungsgesetz diese 
Möglichkeit. Nach dieser Bestimmung kann bei 
der Exekution wegen Unterha:ltsansprüchen zu­
gleich mit der Pfändung wegen bereits fälliger An-
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sprüche künftig fällig werdendes Arbeitseinkom­
men wegen der künftig jeweils fällig werdenden 
Ansprüche gepfändet un'd überwiesen werden. 
Diese Bestimmung ist freilich nur anwendbar, 
wenn der Unterhaltspflichtige über ein Arbeits­
einkommen im Sinn des Lohnpfändungsgesetzes 
verfügt, im allgemeinen also nur, wenn er unselb­
ständig erwerbstätig ist. Verfügt der Unterhalts­
pflichtige hingegen nicht über ein solches Ein­
kommen, ist er also etwa selbständig erwerbs­
tätig, so kann naCh gel t end e m Recht gegen 
ihn wegen er s t fäll i g wer den der Unter­
haltsforderungen nicht Exekution geführt wer­
den; es muß a:lso allenfalls für jeden Unterhalts­
beitrag monatlich neu Exekution geführt werden. 
Dies war nicht immer so. Der § 372 EO, der 
durch § 13 Abs. 3 Lohnpfändungsverordnung 
1940, deutsches RGBl. I S. 1451, aufgehoben 
worden ist, hat die Exekution zur Sicherstellung 
,der innerhatb eines Jahres fällig werdenden 
UnterhaItsbeiträge gestattet, wenn zur Herein­
bringung fälliger Unterhaltsbeiträge schon ein­
mal Exekution geführt werden mußte. Eine ähn­
liche Regelung soll nun wieder eingeführt (s, den 
gesonderten Entwurf eines Bundesge,setzes über 
die Erweiterung der Exekution 'Zur Sicherstellung) 

. und damit ganz allgemein die Möglichkeit ge­
schaffen werden, künftige Unterhaltsbeiträge zu 
sichern. 

Unterhaltsvorschüsse werden somit grund­
sätzlich nur gewährt, wenn das Kind vorerst 
versucht hat, den laufenden Unterhahsbeitrag, 
also nich,t b1loß den Unterhaltsrückstand, durch 
eine Exekution auf das künftig fällig werdende 
Arbeitseinkommen hereinzubringen. Hat der 
Unterhaltsschuldner kein Arbeitseinkommen im 
Sinn des Lohnpfändungsgesetzes oder ist ein 
solches nicht greifbar, etwa weil der Arbeitgeber 
unbekannt ist, so muß der Unterhaltsberechtigte 
versuchen, den Unterhalt im Weg einer Exeku­
tion nach § 372 EO sicherzustellen. Erst wenn 
dieser Exekutionsschritt erfolglos geblieben ist, 
können die Unterhahsvorschüsse in Anspruch ge­
nommen werden. 

Bei der Frage, wann eine Exekution als erfolg­
los im Sinn des § 3. Z. 2 zu beurteilen ist, muß 
man zwischen der Exekution nach § 6 Abs. 3 
Lohnpfän'dungsgesetz und der Exekution nach 
§ 372 EO unterscheiden. Im ersten Fall ist die 
Exekution )erfolglos, wenn sie - etwa weil der 
Unterhaltsschuldner den Arbeitsplatz gewechselt 
hat - überhaupt nicht oder - etwa wegen vor­
hergehender un'd daher vorrangiger Pfändun­
gen - nicht vollständig zur Befriedigung der 
laufenden Unterhaltsbeiträge geführt hat. Im 
zweiten FaH wird man die Exekution jedenfaUs 
dann als erfolglos ansehen müssen, wenn nicht 
einmal ein monatlicher Unterhaltsbeitrag sicher­
gestellt werden konnte. Sin'd hingegen die Unter­
haltsbeiträge etwa für einen beschränkten Zeit-

raum innerhalb eines Jahres gedeckt, so wird man 
die Exekution ab dem Zeitpunkt als erfolglos 
zu beurteilen haben, ab dem für den hufenden 
Unterha:ltsbeitrag keine volle Deckung mehr ge­
geben ist. 

Das Bundesministerium für Justiz hat zunächst 
erwogen, im Zusammenhang mit der in der Z. 2 
als Voraussetzung bestimmten Exekutionsfüh­
rung Fristen festzulegen, un'd zwar eine Höchst­
frist, die gewährleisten soll, daß als Voraus­
setzung nicht schon weit zurückliegende Exeku­
tionen herangezogen werden, und eine Mindest­
frist, die zwischen dem Exekutionsantrag und dem 
Antrag auf Gewährung von Unterhaltsvorschüs­
sen verstreichen muß, um die Erfolglosigkeit 'der 
Exekution verläßilich beurteilen zu können. 
Solche starren Fristen legen der Regelung jedoch 
ein enges Korsett an, in das sich dann in der 
Praxis so mancher berücksichtigungswürdige Fall 
nicht mehr unterlbringen läßt. Es erscheint daher 
zweckmäßiger, die Lösung der Frage, wie weit 
zurück eine erfolglose Exekutionsführung noch 
liegen darf, um als Voraussetzung der Vorschuß­
gewährung anerkannt zu werden, und wie lange 
das Kind nach Einleitung der Exekution mit 
seinem Antrag auf Gewährung von Vorschüssen 
zuwarten muß, damit die Erfolglosigkeit der 
Exekution beurteilt werden kann, der Entschei­
dung des Gerichtes im Einzelfall' zu überlassen. 

Zum§4 

Diese Bestimmung regelt zwei Ausnahmen von 
dem als Regelfall der Vorschußgewährung ge­
dachten § 3; unter bestimmten Voraussetzungen 
sollen Vorschüsse gewährt werden, obgleich nur 
eine oder sogar uberhaupt keine der beiden im 
§ 3 genannten Voraussetzungen vorliegt. Derge­
stalt wird zwar der Zusammenhang zwischen 
dem Unterhaltsbestimmungs- und Unterhalts­
vollstreckungsverfahren einerseits und dem Ver­
fahren auf Gewährung von Unterhaltsvorschüs­
sen anderseits gelockert, am grundsätzlichen Auf­
bau des Gesetzesentwurfs, besonders an der An­
knüpfung an den Exekutionstitel, soll dadurch 
aber nicht ger~ttelt werden. 

Nach § 3 Z. 2 werden Unterhaltsvorschüsse 
nur gewährt, wenn der Unterhaltsberechtigte 
zuvor Exekution gegen den Unterhaltsschuldner 
geführt hat. Es gibt aber nicht wenige Fälle, in 
denen eine solche Exekutionsführung von vorn­
herein aussichtslos oder gar unmöglich ist, etwa 
weil der Wohnort des Unterhaltsschuldners oder 
dessen Arbeitsp'latz unbekannt sind oder das Ver­
mögen und das Arbeit;seinkommen des Unter­
ha:ltsschuldners bereits von anderen Gläubigern 
in Exekution gezogen worden sind. Diese Fälle 
von der Vorschußgewährung auszuschließen, 
wäre nicht vertretlbar und würde die Zielsetzung 
des Gesetzesvorha!bens in Frage stellen. Auch sol­
len die Unterhaltsberechtigten nicht gezwungen 
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werden, in solchen Fällen, nur um die Voraus­
setzungen für die Gewährung der Unterhalts­
vorschüsse herzustellen, Exekution - vielleicht 
sogar nur zum Schein - zu führen, obgleich 
deren Aussichtslosigkeit feststeht. Nach der Z. 1 
können deshalb die Unterhaltsvorschüsse unter 
den erwähnten Voraussetzungen beansprucht 
werden, ohne daß vorher ein Exekutionsversuch 
im Sinn des § 3. Z. 2 unternommen worden sein 
muß. Hervorgehoben sei noch, daß die Z. 1 auch 
anwendbar ist, wenn sich die Notwendigkeit er­
giht, im Aus la n d gegen den Unterhalts­
schuldner Exekution zu führen. Da fremde 
Rechtsordnungen vielfach eine Exekutionsfüh­
rung im Sinn des § 3 Z. 2 nicht kennen und im 
übrigen eine solche Exekution im Ausland zu­
meist sehr langwierig ist un'd erfahrungsgem~ß 
häufig erfolglos bleibt, sollen auch in diesen 
FäHen Vorschüsse gewährt werden, ohne daß vor­
her eine Exekution versucht worden sein muß. 

Am Beginn der Z. 1 wird besonders auf den 
§ 7 hingewiesen; dies -deshalb, weil gerade auf die 
der Z. 1 zu unterstellenden Fälle nicht selten 
der § 7 anwendbar sein wird. Kann nämlich eine 
Exekution gegen den Unterha:ltsschuldner des­
halb unterhleiben, weil er über kein ausreichendes 
Vermögen oder Arlbeitseinkommen verfügt, so 
deutet dies unter Umständen darauf hin, daß 
off e n sie h tl ich der Unterhalts'beitrag zu 
hoch festgesetzt ist oder die Unterhaltspflicht 
überhaupt erloschen ist. In einem solChen Fall 
hat das Gericht nach § 7 die Vorschüsse ent­
sprechend niedriger, als im Exekutionstitel be­
stimmt, festzusetzen oder überhaupt nicht zu 
gewähren. Der Unterhaltsberechtigte (sein Sach­
walter) muß sich in einem solchen Fall an den 
nachrangig zum Unterhalt Verpflichteten halten, 
um seinen Anspruch zu befriedigen. 

Einen weiteren Ausnahmefall .gegenüber § 3 
regelt die Z. 2. Diese Bestimmung trägt der Tat­
sache Rechnung, daß das Verfahren zur F~ststel-' 
lung der Vaterschaft zu einem unehelichen Kind, 
aber auch vielfach das Verfahren zur Bemessung 
des Unterhaltsanspruchs eines ehelichen oder un­
ehelichen Kindes lange dauern kann. Dem Kind 
~ollen desha~b schon während eines solchen Ver­
fahrens' obwohl also noch kein Unterhaltstitel 
vorliegt und daher auch noch nicht Exekution 
gegen den Unterhaltsschuldner geführt worden 
sein kann, a:uf Antrag Unterhaltsvorschüsse ge­
währt werden. Neben der Einleitu{lg des Unter­
haltsbemessungsverfahrens - mit der Klage auf 
Feststellung der Vaterschaft kann auch eine 
Unterhaltsklage verbunden werden - ist Vor­
aussetzung, daß die Unterhaltspflicht dem Grund 
nach entweder feststeht oder glaubhaft gemacht 
wird und der Unterhaltsschuldner von sich aus 
keinen oder nur einen geringfügigen Unterhalts­
beitrag leistet. Was in diesem Zusammenhang als 
geringfügig anzusehen ist, hängt vor allem davon 

ab, in welchem Verhältnis dieser Beitrag zur 
Höhe des Vorschusses nach § 5 Abs. 2 steht und 
wie hoch der Unterhaltsanspruch des Kindes, 
grob geschätzt, ist. Für die Glaubhaftmachung 
der Unterhaltspflicht wird sich der Unterhalts­
berechtigte auf die Umstände berufen können, 
die auch im Vaterschaftsprozeß als Beweismittel 
anerkannt werden. 

Die Berücksichtigung der von der Z. 2 erfaßten 
Fälle fügt sich in die Zielsetzung des Gesetzes­
entwurfs ein und rundet dessen Anwendungs­
bereich in' einer notwendigen Weise ab. Der im 
§ 21 ABGB verankerte Schutzgedanke zwingt, 
auf die besonders hilfebedü,rftigen Kinder nicht 
zu verg:essen, deren Väter sich gegen eine F,est­
stellung der Vaterschaft sträuben oder schon bei 
der Bestimmung des Unterhaltsbeitrags Schwierig­
keit machen. Auf Grund dieser Bestimmung kann 
auch zwischen dem Erlöschen der Unterhalts­
pflicht des an erster Stelle Unterhaltspflichtigen 
und der Festsetzung des Unterhaltsbeitrags eines 
nachrangig Unterhaltspflichtigen eine Brücke' ge­
schlagen werden und der Unterhalt des Kindes 
auch während dieser Zeit durch Gewährung vor­
läufiger Vorschüsse gesichert werden. Auch der 
Rückersatzanspruch des Staates ist in diesen Fäl­
len grundsätzlich gewährleistet; der Unterhalts­
beitrag wird nämlich im Fall seiner Bemessung 
rückwirkend für die Zeit ab Einleitung des Ver­
fahrens festgesetzt, so daß ,der Bund die Vor­
schüsse im Rahmen der Legalzession nach § 26 
Abs. 1 des Gesetzesentwurfs vom Unterhalts­
schuldner zurückverlangen kann. Freilich muß 
bei der Regelung das Wagnis in Kauf genommen 
werden, daß die Vaterschaftsklage und damit 
auch das Unterhaltsbegehren abgewiesen werden. 

Da die Gefahr einer mißbräuchlichen Inan­
spruchnahme der Unterhaltsvorschüsse nach den 
Z. 1 und 2 des § 4 größer als sonst ist, ordnet 
der § 9 an, daß nur die Bezirksverwaltungs­
behörde (Jugendamt) als Amtsvormund oder als 
besonderer Sachwalter des Kindes einen Antrag 
auf Gewährung von Unterhaltsvorschüssen nach 
§ 4 stellen darf. Weitere Sonderregelungen für 
den Fall des § 4 Z. 2 enthalten der § 6 bezüg~ 
lich der Höhe der Vorschüsse und der § 8 bezüg­
lich der Dauer der Vorschußgewährung. 

Zum § 5 

, Nach Abs. 1 erster Satz entspricht die 
Höhe der Unterhaltsvorschüsse , grundsätzlich 
dem im Exekutionstitel festgesetzten Unterhalts­
beitrag. Aus dieser Regelung läßt sich freilich die 
Höhe der monatlichen Vorschüsse nur dann un­
mittelhar ableiten, wenn der Exekutionstitel auf 
einen bestimmten Geldbetrag lautet. Handelt es, 
sich hingegen um einen sogenannten Bruchteils­
titel, so könnte der monatlich jeweils auszu­
zahlende Vorschuß nur in einem verhältnismäßig 
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aufwendigen und zeitraubenden Verfahren er­
mittelt werden. So müßte etwa dem Arbeitgeber 
des Unterhaltsschuldners aufgetragen werden, 
monatlich dessen Bezug mitzuteilen. Erst auf 
Grund dieser Mitteilung könnte dann jeweils 
der monatliche Vorschuß errechnet und ausge­
zahlt werden. Häufig wird auch der Arbeitgeber 
dem Gericht gar nicht bekannt sein, so daß sich 
die Höhe der Vorschüsse auf diese Weise über­
haupt nicht bestimmen ließe. Damit auch Kinder, 
deren Unterhaltsanspruch in einem Bruchteil des 
Arbeitseinkommens festgesetzt ist, rasch und 
ohne großen Verfahrensaufwand in den Genuß 
der Vorschüsse gelangen können, sieht der 
zweite Satz des Abs. 1 vor, daß das Gericht 
in einem solchen Fall von Amts wegen festzu­
stellen hat, welcher monatliche Geldbetrag der 
Gewährung von Vorschüssen" zugrunde zu legen 
ist. Das Gericht hat also - unter Bedachtnahme 
auf denim Exekutionstitel festgesetzten Bruch­
teil des Arbeitseinkommens - den monatlichen 
Geldbetrag zu ermitteln, den der Unterhalts­
schuldner zu zahlen hätte, wenn seine Unter­
haltspfl~cht in einem festen Betrag hestimmt 
wäre. Der dergestalt im BesdJ.luß, mit dem die 
Unterhaltsvorschüsse gewährt werden, festge­
setzte Betrag hat allerdings nur für das Unter­
haltsvorschußverfahren Bedeutung, der Unter­
haltstitel selbst, seine Rechtskrafti(Bindungs)wir­
kung bleibt unberührt. 

Allein schon der Umstand, daß die Vorschüsse 
aus den - von Beiträgen der Allgemeinheit 
gespeisten - Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Fam~lienbeihilfen gez<l!hlt werden, legt nahe, die 
Unterhaltsheiträge nicht in jeder beliebigen Höhe 
vorzuschießen. Der Abs. 2 begrenzt deshalb die 
monatlichen Vorschüsse nach oben und setzt als 
Höchstmaß den im ASVG bestimmten höchsten 
Richtsatz für Pen5ionsberechtigte auf Waisen­
pension fest; es ist dies der für Vollwaisen' nach 
Vollendung des 24. Lebensjahrs geltende Richt­
satz. Dieser beträgt derzeit 2354 S (§ 293 A'bs. 1 
Buchstabe c bb ASVG in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 775/1974). Die Vervielfachung 
dieses Betrages jeweils mit dem Anpassungsfaktor 
nach § 108 f ASVG, der vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung für jedes Jahr durch Ver­
ordnung festgesetzt wird, stellt sicher, daß der 
Höchstbetrag für die Unter<haltsvorschüsse all­
jährlich der allgemeinen Entwicklung der Ein­
kommensverhältnisse angeglichen wird. 

Zum § 6 

Viertels des im § 5 Abs. 2 festgesetzten Höch,st­
betrags, das sind derzeit also 589 S, gewährt 
werden. Die Vorschüsse müssen deshalb eher 
niedriger gehalten werden, damit der Rückersatz­
anspruch des Staates, der ja von dem nachträglich 
festgesetzten Unterhaltsbeitrag abhängt, noch 
gewährleistet ist. Im übrigen werden vor allem 
ganz kleine Kinder, bezügLich deren die Vater­
schaft erst festgestellt werden muß, in den Genuß 
der Vorschüsse nach § 4 Z. 2 gelangen. Es kann 
angenommen werden, daß der festgesetzte 
Pauschbetrag den Bedürfnissen dieser Kinder i)11 
Durchschnitt weitgehend Rechnung trägt (vgl. die 
vom Bundesministerium für Justiz zuletzt für 
Juli 1975 bekannt gegebenen Zahlen über die 
durchschnittLichen monatlichen ,Verbrauchsaus­
gaben für Kinder). 

Zum § 7 

In den Stellungnahmen zu dem vom Bundes­
ministerium für Justiz zur Begutachtung ver­
sandten Gesetzesentwurf sind immer wieder zwei 
Forderungen nachdrücklich erhoben worden: Es 
möge im Rahmen des Verfahrens zur Gewährung 
von Unterhaltsvorschüssen auch <luf die hilfs­
weise zum Unterhalt des Kindes Verpflichteten 
Bedacht genommen wer,den, und es möge der 
mißbräuchlichen Inanspruchnahme von Unter­
haltsvorschüssen ein. Riegel vorgeschoben werden. 
Der § 7 trägt der ersten Forderung mittelbar, 
der zw~iten unmittelbar Rechnung. 

Was die Frage der subsidiären Unterhaltspflicht 
betrifft, so muß man sich zunächst die herr­
schende Rechtsprechung hierzu vor Augen halten, 
nach der die Unterhaltspflicht eines nachran~ig 
Berufenen nicht nur bei. völliger Mittellosigkeit 
oder Erwerbsunfähigkeit des VOl"berufenen, 
sondern schon dann eintritt, wenn der Vor­
berufene "den Unterhalt des Kindes rechts­
widrig nicht zur Verfügung stellt, die Rechtsver­
folgung gegen ihn aber erheblich er'schwert oder 
im Inland überhaupt ausgeschlossen ist" (OGH 
27.' August 1952 EvBl. 432). Dieser Recht­
sprechung liegt die überlegung zugrunde, daß 
der § 143 ABGB in gleicher Weise wie der 
§ 166 a Abs. 2 ABGB den Zweck verfolgt, in 
erster Linie den notwendigen Unterhalt des 
Kindes sie her z u s tell e n. Daraus ergebe 
sich, daß der Ausdruck "mittellos" - im § 143 
ABGB - nicht bloß auf den Fall zu beschränken 
sei, wenn dem Vater tatsächlich die Mittel zur 
Erfüllung seiner pflicht fehlten, sondern auch auf 
die Fälle anz,uwenden sei, in denen sich der Vater 

Einer besonderen Regelung bedarf die Höhe in rechtswidriger Weise seiner Pflicht zu ent­
der Vorschüsse nach § 4 Z. 2. Da nach dieser Be- ziehen suche und somit seine Mit,tel dem gesetz­
stimmung Vorschüsse gewährt werden, ehe noch lichen Zweck nicht zu Gebote ständen, also so gut 
ein Unterhaltsbeitrag festgesetzt ist; kann an wie nicht vorhanden seien (OGH 19. Juni 1906 
einen Exekutionstitel nicht angeknüpft werden. I GIUNF 3452). Dies sind nun aber u. a. gerade 

. Der § 6 ordnet daher an, daß in jedem dieser die Fälle, in denen nach d/em Grundgedanken des 
Fälle die Vorschüsse jeweils in der Höhe eines Gesetzesvorhabens künftig der Staat einspringen 
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und durch die Gewährung von Vorschüssen den 
Unterhalt des Kindes sichern soll. Wollte man 
die Unterhaltsvorschüsse erst dann gewähren, 
wenn auch der Unterhalt von den nachrangig 
zum Unterhalt Verpflichteten nicht oder nur 
schwer hereinzubringen ist, so hätte eine solche 
Regelung zur Folge, daß das Kind zunächst der 
Reihe nach gegen sämtliche zum Unterhalt ver­
pflichteten Verwandten einen Unterhaltstitel er­
wirken und unter Umständen auch gegen sie 
Exekution führen müßte, ehe es Vorschüsse des 
Staates in :Anspruch nehmen könnte. Eine solche 
Regelung würde sich aber nicht nur zum Nachteil 
der unterhaltsberechtigten Kinder _ auswirken, 
sondern vielfach auch die alleinstehenden Mütter 
treffen, in deren Pflege und ErZliehung sich das 
unterhaltsberechtigte Kind befindet. Da sie nach 
dem Vater zum Unterhalt des Kindes berufen 
sind, müßte, obgleich die Unterhaltspflicht des 
Vaters aufrecht wäre, zunächst untersucht wer­
den, ob nicht sie - die Mutter -, die sich viel­
fach ohnedies in einer wirtschaftlich schwierigen 
Lage befindet und durch eine eigene Erwerbs­
tätigkeit gerade noch das Auslangen findet, für 
den Unterhalt des Kindes aufkommen könnte. 

Der Gesetzesentwurf schlägt da:her vor, Unter­
haltsvorschüsse immer schon dann zu gewähren, 
wenn der Unterhalt von dem zunächst Ver­
pflichteten nicht oder nur schwer hereingebracht 
werden kann, und - dies drückt der § 7 aus -
die Vorschüsse erst dann und insoweit einzu­
stellen, als die Unterhaltspflicht des zunächst 
Berufenen - offensichtlich (das Vorschußbewilli­
gungsgericht hat also zur Klärung dieser Frage 
ohne Anlaß keine Ermittlungen zu führen; s. 
Näheres unten) - erloschen ist. Erst in diesem 
Fall muß sich der Unterhaltsberechtigte an den 
zunächst berufenen Unterhaltspflichtigen wenden, 
um seinen Anspruch zu befrriedigen; dabei steht 
ihm selbstverständlich die Möglichkeit offen, im 
Fall von Schwierigkeiten bei der Hereiribringung 
des Unterhalts auf Grund des gegen einen hilfs­
weise Unterhaltspflichtigen erwirkten Exeku~ 
tionstitels Unterhaltsvorschüsse in Anspruch zu 
nehmen. Mit dieser Regelung wird - das wird 
nicht verkannt - in Kauf genommen, daß unter 
Umständen Unterhaltsvorschüsse auch zu ge­
währen sind, obgleich die Mutter oder die Groß­
eltern des Kindes imstande wären, ausreichende 
Unterhaltsbeiträge zu leisten. Dieser Nachte'il 
wiegt aber geringer als der eines Verfahrens, nach 
welchem das Kind, ehe ihm Unterhaltsvorschüsse 
gewährt werden können, der Reihe nach alle 
subsidiär Unterhaltspflichtigen in Anspruch 
nehmen müßte oder von Amts wegen zu prüfen 
wäre, inw,ieweit diese zum Unterhalt herange­
zogen werden könnten. 

Die Verknüpfung der Vorschüsse mit dem 
im Exekutionstitel festges,etzten Unterhaltsbeitrag 
bringt eine gewisse Gefahr mit sich: Zu den 

Exekutionstiteln zählen auch Vergleiche, die vor 
den Gerichten oder den Jugendämtern geschlos­
sen werden. In einem solchen Vergleich kann sich 
der Unterhaltsschuldner auch zu einem Unter­
haltsbeitrag verpflichten, der weit über da's 
hinausgeht, was er nach dem Gesetz zu leisten 
hätte. Dies könnte zu mißbräuchlicher Inan­
spruchnahme von Unterhaltsvorschüssen führen; 
ein Unterhaltspflichtiger, der nur ein kleines oder 
vielleicht sogar gar kein Einkommen hat, könnte 
sich zu einem 'sehr hohen Unterhaltsbeitrag ver­
pflichten, den er nicht leisten kann und der von 
ihm auch nicht hereinzubringen ist; der Bund 
müßte nun auf diese überhöhten Unterhaltsbei­
träge Vorschüsse leisten. Die Unterhaltsbeiträge 
können aber auch deshalb, nicht dem Gesetz ent­
sprechend, überhöht festgesetzt sein, weil sich der 
Unterhaltspflichtige, ohne einen Vergleich zu 
schließen, gegenüber dem Gericht mit der Fest­
setzung eines vom Unterhaltsberechtigten gefor­
derten - überhöhten - Beitrags ausdrücklich 
oder stillschweigendeinv,erstanden erklärt hat 
oder weil sich seit der Festsetzung des Unterhalts­
beitrags die Verhältnisse entscheidend geändert 
haben. Nun bestimmt ja bereits der § 1 des Ge­
setzesentwurfs, daß nur auf den g e set z­
li ehe nUnterhalt Vorschüss-e zu gewähren sind. 
Mit dies-er a 11 g e m ein e n Bestimmung kann 
man aber nicht das Auslangen finden. Der § 7 
gibt dem Gericht ausdrücklich die Möglichkeit, 
im Verfahren auf Gewährung von Unterhalts­
vorschüssen, entsprechend der materiellen Rechts­
lage, einen dem Gesetz entspr-echenden niedri­
geren Beitrag, als er im Exekutionstitel bestimmt 
ist, als Vorschuß festzusetzten oder die Unter­
haltsvorschüsse überhaupt zu versagen. Dem Ge­
richt soll freilich dadurch nicht die Last aufge- I 

bürdet werden, in jedem Fall prüfen zu müssen, 
ob der im Exekutionstitel festgesetzte Unter­
haltsbeitrag noch dem Gesetz entspricht; der 
Abs. 2 ordnet daher an, daß das Gericht vom 
Exekutionstitel nur dann abzuweichen hat, wenn 
der Unterhaltsbeitrag 0 f f e n s ich t 1 ic h zu 
hoch bestimmt ist. 

Zum § 8 

Die Bestimmung r-egelt, ab welchem Zeitpunkt 
und wie lange die Unterhaltsvorschüsse zu ge­
währen sind. Sie gewährleistet, daß die Vor­
schüsse, faUs sie bewilligt werden, dem Kind schon 
ab dem Antragsmonat zustehen, und zwar in der 
vollen Höhe, unabhängig davon, ob der Antrag 
zu Beginn oder erst gegen das Ende des Monats 
gestellt worden ist. Die näheren Einzelheiten der 
Auszahlung der Vorschüsse regelt der § 17. 

Für welchen Zeitraum die Bewilligung der 
Unterhaltsvorschüsse gelten soll, hat das Gericht 
im Einzelfall zu bestimmen. Fallen die Voraus­
setzungen für die Gewährung der Vorschüsse 
voraussichtlich nicht, schon früher weg, so soll 

.. " ., 
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,das Gericht einen Zeitraum von einem Jahr he­
stimmen. Nach Ablauf der vom Gericht fest­
gesetzten Frist kann der Unterhaltsberechtigte die 
Forts€tzung der Vorschüsse beantragen (s. § 18). 
Die befristete Gewährung der Vorschüsse soll 
sicherstellen, daß das Gericht, von Zeit zu Zeit 
die Voraussetzungen überprüft. 

Der letzte Halhsatz enthält eine Sonderbestim­
murig für die Gewährung der Vorschüsse nach § 4 
Z. 2. Auch in diesem Fall hat das Gericht eine 
Frist zu setzen, darüber hinaus aber anzuordnen, 
daß die Vorschüsse längstens bis zum Eintritt der 
Vollstreckbarkeit des zu schaffenden Unterhalts­
exekutionstitels gewährt werden. Tritt dieser 
Zeitpunkt ein, so werden keine weit,eren Vor­
schüsse ausgezahlt, ohne daß es eines Einstellungs­
beschlusses im Sinn des § 20 bedarf. Der Eintritt 
der Vollstreckbarkeit des Exekutionstitels ist da­
her in geeigneter Weise durch die auszahlende 
Stelle (Buchhaltung beim Oberlandesgericht) zu 
überwachen. 

Zum § 9 

Nach dem ersten Satz wird das unter­
haltsberechtigte Kind im Verfahren zur Erlan­
~gung von Unterhaltsvorschüssen von demjenigen 
vertreten, der es auch sonst bei der Verfolgung 
seiner Unterhaltsansprüche vertritt. Das kann ein 
- zur Vertretung des Kindes ganz allgemein be­
rufener - Vormund, es kann aber auch ein - zur 
Durchsetzung der Unterhalts ansprüche besonders 
bestellter -Sachwa!lter, so die Bezirksver­
waltungsbehörde (Jugendamt) oder die Mutter 
(s. §§ 198 Abs. 3 und 271 ABGB, § 22 JWG) 
sein. Der zweite Satz trifft eine besondere 
Regelung für das Verfahren auf Gewährung von 
Vorschüssen nach § 4. Da die überprüfung der 
Voraussetzungen der Z. 1 oder der Z. 2 die­
ser Bestimmung häufig nicht einfach sein wird 
und gerade in diesen Fällen die Gefahr unrecht-

, mäßiger Inanspruchnahme von' Vorschüssen groß 
ist, erscheint es zweckmäßig, das Recht zur An­
tragstellung ausschließlich dem Jugendamt. zu 
übertragen. Die Einschaltung des Jugendamts 
bietet im allgemeinen weitgehende Gewähr dafür, 
daß die Angaben über den dem Antrag zugrunde 
liegenden Sachverhalt zutrefFend sind. In der 
Regel wird das Jugendamt in den Fällen, in denen 
die Voraussetzungen der Z. 1 oder 2 des § 4 ge­
geben sind, ohnehin bel'eits Amtsvormund oder 
besonderer Sachwalter des Kindes sein und daher 
schon auf Grund der allgemeinen Bestimmung 
des ersten Satzes des § 9 als Vertreter des Kindes 
einzuschreiten haben. . 

Zum § 10 

Die Gründe, aus denen es zweckmäßig erscheint, 
die Angelegenheiten der Gewährung von Unter­
haltsvorschüssen in die Zuständigkeit des Vor­
mundschafts- oder Pflegschaftsgerichts zu ver-

weisen, sind bereits im allgemeinen Teil der Er­
läuterungen dargelegt worden. Der Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Rechtspflegergesetz 
an das Unterhaltsvorschußgesetz angepaßt wird, 
sieht vor, daß die Entscheidung in den Ange­
legenheiten der Gewährung von Unterhaltsvor­
schüssen dem Rechtspfleger übertragen wird. 

Zum § 11 

Die Vorschüsse auf den Unterhalt sollen nach 
Abs. 1 nur auf Antrag gewährt werden. Das 
Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht wird 
}edoch im Rahmen seiner allgemeinen Fürsorge­
pflicht nach § 2 Abs. 1 AußStrG gegebenenfalls 
den Vertreter des Kindes zu einer ,entsprechenden 
Antragstellung anzuleiten haben. 

Der Abs. 2 bestimmt, in welcher Weise die 
Voraussetzungen der Gewährung von Unter­
haltsvorschüssen nachzuweisen oder zumindest 
glaubhaft zu machen sind. Die Bestimmung soll 
dazu beitragen, das Verfahren rasch und ohne 
weitwendige Ermittlungen des Gerichtes abzu­
wickeln. Die Beweismittd, auf die das Gericht 
seine Entscheidung stützen darf, werden dadurch 
nicht beschränikt; diesbezüglich gelten grund..: 
sätzlich die allgemeinen Vorschriften des Auß­
StrG (s. besonders § 2 Ans. 2 Z. 5 und 6 
AußStrG). 

Der Antragsteller kann sich zum Nachweis 
der Voraussetzungen in erster Linie auf den 
Inhalt der ihn betreffenden Vormundschafts­
oder Pflegschaftsakten berufen, sofern solche be­
reits geführt werden. Soweit dies zur Begründung 
des Antrags nicht ausreicht, hat er dem Ge­
richt - nach Möglichkeit sogleich mit dem An­
trag - die erforderlichen Urkunden, besonders 
den Exekutionstitel, vorzulegen. 

Die Gewährung der Unterhaltsvorschüsse 
hängt im wesentlichen von sogenannten "nega­
tiven" Voraussetzungen ab:' eine Exekution ist 
e r f 0 1 g los g.eblieben (§ 3 Z. 2), ein Arbeits­
einkommen oder ein sonstiges die Unterhalts­
beiträge deckendes Vermögen ist n ich t b e­
k a n n t (§ 4 Z. 1), der Unterhaltsschuldner 
Ieistet k ein e n oder nur .einen ger i n g f ü­
gig e n Unterhafltsbeitrag (§ 4 Z. 2). Solche nega­
tiven Voraussetzungen sind ihrem Wesen nach 
schwer nachzuweisen. Um das Verfahren - vor 
allem auch zum Vorteil des Kindes - nicht zu 
aufwendig und schwierig zu gestalten, ordnet der 
Abs. 2 an, daß der Vertreter des Kindes, wenn 
die Voraussetzungen nicht auf einfache Weise -
hervorgehoben 'sei etwa die Beischaffung der 
beim selben Gericht geführten Exekutionsak­
ten - nachgewies,en werden können, diese durch 
eine der Wahrheit entsprechende Erklärung 
glaubhaft zu machen hat. Das Gericht kann sich 
also in einem solchen Fall mit der Erklärung des 
Vertreters begnügen. Um dem Vertreter die 
Tragweite seiner Erklärung besonders vor Augen 
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zu führen, hat ihn das Gericht in diesem Zu- gebenenfalls, den Drittschuldner, falls eine Exe-­
sammenhang auf die allfällig.en strafrechtlichen kution wegen des Unterhalts anspruchs auf das­
Folgen einer falschen Erklärung - in Betracht Arbeitseinkommen oder andere Forderungen des­
kommt vor allem der Tatbestand des· Betruges Unterhaltsschuldners anhängig ist, aufzunehmen. 
nach den §§ 146, 147 StGB - hinzuweisen. 

Zum ~§ 12 

Auch diese Bestimmung dient der Vermeidung 
unnötiger Verzögerungen und der Straffung des 
Verfahrens. Wie die Erfahrung lehrt, sind d~e 
zahlungsunwilligen Unterhaltsschuldner vielfach 
f?r ~as Gericht nicht erreichbar,' befolgen ge­
nchthche Vorladungen nicht oder verzögern 
sonst den Gang des Verfahrens. Aus diesem 
Grund soll der Unterhaltsschuldner nur gehört 
werden, wenn zu erwarten ist, daß dadurch 
Zweifel über das Vorliegen der Voraussetzungen 
geklärt w,erden können und überdies das Ver­
fahren nicht verzögert 'wird. Ein ins Gewicht 
faUender Rechtsnachteil ist durch diese - den 
Grundsatz des rechtlichen Gehörs einengende -
Vorschrift für den Unterhaltsschuldner nicht z~ 
befürchten, zumal dieser ja 'Seine Einw~ndungen 
gege.~ den; Antrag· des Unterhaltsberechtigten, 
gestutzt auch auf neue Tatsachen und B,eweis­
mittel (s. § 10 AußStrG), noch im Rechtsmit­
telverfahren geltend machen kann. 

Zum § 14 

Diese Bestimmung regelt die Zustellung und 
die Mitteilung des ß.eschlusses, mit dem die 
Unterhaltsvorschüsse bewilligt werden; daß der 
abweisende Beschluß nur dem Antragsteller, 
also dem Kind (seinem Vertr,eter), zuzustellen 
ist, muß nicht besonders angeordnet werden. 
Den Personen, denen der Beschluß zuzustellen 
ist (Z. 1), kommt ParteisteIlung und damit auch. 
Rechtsmittelbefugnis zu (s. § 15). Da die Unter­
haltsvorschüsse aus öffentlichen Mitteln geleistet 
werden, muß dem Verfahl'enauch ein Betei­
ligter zug,ezogen werden, der die Interessen des: 
Bundes wahrnimmt.' Der Gesetzesentwurr 
.schlägt vor, mit dieser Aufgabe den sogenannten 
Revisor beim Oberlandesgericht zu betrauen" 
dem schon nach geltendem Recht ähnliche Auf­
gaben übertragen sind. Die Einschaltung eines 
Beamten des 0 b e r 1 a n des ger ich t s dient 
überdies der Konzentration des Verfahrens. 

Nach der Z. 2 sind bestimmte Personen und' 
Stellen von der Gewährung der Unterhaltsvor­
schüsse durch die Obersendung des Beschlusses' 
des Gerichtes zu verständigen: das Oberlandes-

Zum § 13 gericht. (Buchstabe a),' da ihm sowohl die-
Diese B.estimmung 'regelt den I n haI t des Auszahlung (Buchhaltung) als auch die Ein­

Be s chI u s ses, mit dem die Vorschüss.e auf bringung (Einbringungsstelle) der Unterhalts-­
den gesetzlichen Unterhalt' bewilligt werden. vorschüsse obliegt (ihm sind zugleich die für die 
Nach Abs. 1 ist im Beschluß in er.ster Linie Fortfü~rung eines allenfalLs bereits anhängigen' 
die Höhe der Unterhaltsvorschüsse zu bestimmen. Exekutlonsverfahrens notwendigen Angaben zu 
(Z. 1); diese entspricht, sieht man vom Fall des machen); das Gericht, das die Exekution zur 
§ 4 Z. 2 ab, grundsätzlich dem im Exekutions- Hereinbringung des Unterhalts bewilligt hat 
titel be~timmten Unterhaltsbeitrag, kann aber, oder das sie vollzieht (Buchstabe b), weil 
wenn ,dle: Vora~sset~ungen des § 7 vorliegen, nun der Bund (die Einbringungssstelle beim 
auch mednger sem. Dle Aufträge nach Z. 2 und 3 Oberlandesgericht) kraft Gesetzes bis zur Höhe 
dienen der Vollziehung des Beschlusses und der der bewilligten Unterhaltsvol"schüsse in laufende 
Hereinbringung der Unt.erhaltsvorschüsse . vom Exekutionsverfahren gegen den Unterhaltsschuld­
Unterhaltsschuldner. Eine Besonderheit ist die ner an Stelle des Unterhaltsberechtigten ~intritt; 
RegeluI\g der Z. 4. Die Gebühr für das Verfahren derjenige, dem die Pflege und Erziehung des 
auf Gewährung von Unterhaltsvorschüssen _ Kindes zustehen (Buchstabe c); weil die 
eine Pauschalgebühr von 300 S _ trägt der Un- .Unterhaltsvorschüsse allenfalls an ihn ausgezahlt 
terhaltsschuldner (s. § 24). Nach dem Gericht- werden (s. § 17 Abs. 2); und schließlich, ge­
li0en Einbringungsgesetz 1962 (GEG 1962) wäre gebenenfalls der Drittschuldner (Buchstabe d),. 
dlese Gebühr durch den Kostenbeamten des weil er zufolge des Eintritts des Bundes in 
Gerichtes .im, Weg eines besonderen Zahlungs- das Exekutionv:erfahren d:n gepfändeten Teil 
auftrags el?zufordern. Um diesen Verwaltungs- des Arbeitseinkommens der Einbringungsst.elle 
aufwand emzuspar.en, ordnet die Z. 4 an, daß beim Oberlandesgericht zu überweisen hat. / 
dem Unterhaltsschuldner die' Zahlung der Pau­
§chalgebühr gleich im Beschluß über die Ge­
w~hrung der Unterhaltsvorschüsse aufgetragen 
wlrd. 

Nach Abs. 2 sind in dem Beschluß auch Rechts­
belehrungen für den Vertreter des Kindes, den 
Unterhaltsschuldner, denjenigen, dem die Pflege 
und Erziehung des Kindes zustehen, und, ge-

Zum § 15 

Die Entscheidung des Gerichtes über die Ge~ 
währung von Unterhaltsvorschüssen kann nur 
mit Rekurs, also nicht auch mit dem Rechts­
mittel der Vorstellung, bekämpft werden. Die 
Gründe, auf die die Parteien den R·ekurs stützen 
können, und damit die überprüfungsmöglich-
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Keit 'des Rekursgerichts sind im außerstreitigen 
Verfahren sehr weit gespannt. Vor allem dürfen 
die Parteien nach § 10 AußStrG, anders als 
im Zivilprozeß, auch neue Umstände und Be­
weismittel geltend machen. Das Stl'eben des 
'Gesetzesentwurfs nach Straffung und Beschleu­
nigung des Verfahrens beim Erstgericht wäre 
-jedoch vergeblich, würde das Verfahren über die 
'Gewährung von Vorschüssen in der zweite~ 
I11iStanz in die Breite fließen. Daher schränkt 
der Abs. 1 die Umstände, auf die der Rekurs 
.gegen die Entscheidung des Erstgerichts gegrün­
det werden darf, ein<. Alle Umstände, die der 
Unterhaltsschuldner mit einem Antrag beim 
Vormundschafts- oder Pflegschafts gericht auf 
Herabsetzung oder Erlöschen seiner Unterhalts­
pflicht, in dem vom Kind gegen ihn eingeleiteten 
Exekutionsverfahren oder mit ,einer Klag,e nach 
den §§ 35 und 36 Exekutionsordnung geltend 
machen kann, sollen als Rekursgründe grund­
'sätzlich ausgeschlossen sein, ausgenommen es läge 
ein Fall offensichtlich überhöhter Bestimmung 
des Unterhaltsbeitrags im Exekutionstitel vor 
(vgl. § 7 und die Erläuterungen dazu). Der 
Unterhaltsschuldner soll die Gewährung von 
Vorschüssen nicht verzögern können, indem er 
in diesem Verfahren Umstände ins Treffen führt, 
die er in einem hierfür besonders vorges'ehenen 
Verfahren geltend machen kann. Dies.e Beschrän­
kung der Rekursgründe ist im übrigen ein Aus­
fluß des Grundsatzes, daß das Verfahren auf 
Gewährung von Unterhaltsvorschüssen im all­
gemeinen an den Exekutionstitel anknüpft. Nur 
die Umstände, die das Gericht bei der Gewäh­
rung der Unterhaltsvorschüs~e nach ,den §§ 2 ff. 
zu berücksichtigen hat, können auch im Rekurs 
·geltend gemacht werden. 

Der Abs. 2 schließt den Relmrs an den Ober­
sten Gerichtshof 'aus, weil die Entscheidung über 
die Gewährung von Unterhaltsvorschüssen \ im 
allgemeinen keine schwierigen Fragen grund­
sätzlicher Art aufwirft. Diese Rechtsmittelbe­
schränkung steht auch im Einklang mit dem 
Grundsatz, den Obersten Gerimtshof mit UMer­
haltssachen nur in beschränktem Maß zu befassen 
(s. § 14 Nbs. 2 AußStrG, § 502 Albs. 2 Zivil­
prozeßordnung). 

Zum § 16 

Diese Bestimmung regelt den Vollzug des Be­
schlusses, mit dem die Unterhaltsvorsmüsse be­
willigt werden, in einer vom § 12 AußStrG 
abweichenden Welse. Der Besmluß ist sofort zu 
vollziehen; die Möglichkeit, "aus besonderen 
Gründen di,e Rekursfrist abzuwarten", besteht 
nicht. Auch ein gegen den Beschluß erhobener 
Rekurs ändert grundsätzlich nichts an der so­
. fortigen Vollziehbarkeit. Es geht eben darum, 
dem Unterhaltsberechtigten möglichst rasch zu 
s,einem Geld zu verhelfen. Nur wenn sim aus 
dem Vorbringen des Rekurs~s begründete Be-

denken gegen das Vorliegen der Voraussetzungen 
für die Gewährung der Unterhaltsvorschüsse er­
geben und das Erstgericht diese Einwendungen 
für beachtlich hält, hat es anzuordnen, daß die 
Vorschüsse vorläufig nicht auszuzahlen sind. 

Zum § 17 

Mit dem temnischen Vorgang der Auszahlung 
der Unterhaltsvorschüsse soll nach Möglichkeit 
eine Einrichtung betraut· werden, die in einem 
sehr engen organisatorischen Zusammenhang mit 
den Stellen steht, denen nach dem Gesetzesent­
wurf die Wahrnehmung der Interessen des Aus­
gleichsfonds im Verfahren auf Gewährung von 
Vorschüssen - dies ist der Revisor beim Ober­
landesgericht - und die Eintreibung der aus- . 
gezahlten Vorschüsse vom Unterhaltsschuldner -
dies ist die Einbringungsstelle beim Oberlandes­
gericht - obliegt. Der Verkehr zwischen diesen 
drei Stellen soll sim nämlim möglichst rasch 
und ohne umständliche Aktenübersendungen ab­
wickeln. Aus diesem' Grund ordnet der Abs. 1 
erster Satz die Aus,zahlung der Vorschüsse durch 
die Buchhaltun~ des Oberlandesgerichts an. Dies 
bedeutet nicht, daß sich etwa die Mutter des 
Kindes zum Oberlandesgericht (in Wien, G.raz, 
Linz oder Innsbruck) begeben muß, um das 
Geld zu erhalten. Abgesehen davon, daß in der 
überwiegenden Anzahl der Fälle, die Beträge 
dem Jugendamt als gesetzlichem Vertreter (s. 
§ 9) anzuweisen sein werden, stehen der " Buch­
haltung des Oberlandesgerichts die modernen 
Mittel der Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
(Post, bargeldlose überweisung auf ein Konto 
bei einem Kreditunternehmen) zur Verfügung. 
Der zweite Satz des Abs. 1 entspricht der Regel 
des § 1418 zweiter Satz ABGB. 

Der Abs. 2 sagt, wer zur Empfangnahme der 
Unterhaltsvorschüsse berechtigt ist. 

Zum § 18 

Nach § 8 werden die Vorschüsse auf den ge­
setzlichen Unterhalt jeweils nur für eine be­
stimmte Zeit, höchstens für -ein Jahr, bewilligt. 
Ist die im Beschluß gesetzte Frist abgelaufen, 
so stellt die auszahlende Stelle (Buchhaltung des 
Oberlandesgerichts) die Vorschüsse ein, einer' be­
sOnderen Anordnung des Gerichtes bedarf es 
hierfür nicht. Die Vorschüsse :lIuf den Unterhalt 
können jedoch weit'er gewährt werden. Zweck 
dieser Regelung ist es, wie bereits oben ausge­
führt, die Voraussetzungen der Gewährung von 
Vonschüssen von Zeit zu Zeit zu prüfen. über­
dies wird es auf diese Woeise dem Unterhalts­
schuldner ermöglicht, seine Unterhaltsbeiträge 
wieder unmittelbar an das Kind zu leisten und 
damit das für ihn vielleicht aus mancherlei Grün­
den unangenehme Unterhaltsvorschußverfahren 
abzuwenden. 
. Die F 0 r t se t z u n g der Unterhaltsvorschüsse 

hat das Gericht besonders anzuordnen. Dies 
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setzt einen entsprechenden Antrag voraus, der 
innerhalb zweier Monate nach Ablauf des Mo­
nats, für den der letzte Vorschuß gezahlt worden 
ist, zu stellen ist (Abs. 1 Z. 1). Hat das Kind 
diese Frist nicht genützt, so kann es nur noch 
einen neuen Antrag auf Gewährung von Unter­
haltsvorschüssen im Sinn der §§ 11 ff. stellen. In 
diesem Fall werden die Vorschüsse nicht fort­
gesetzt, sondern erst wieder ab dem Monat der 
AntragsteIlung gewährt. überdies v,erliert das 
Kind den Vorteil des erleichterten Nachweises 
der Voraussetzungen. Nach Z. 2 genügt nämlich 
für die Fortsetzung der Vorschüsse, daß keine 
Bedenken gegen das Vorliegen der Vo,raussetzun­
gen der Vorschußgewährung bestehen; vor allem 
i,st nicht erforderlich, daß das Kind gegen den 
Unoerhaltsschuldner ern,eut Exekution wegen der 
laufenden Unterhaltsbeiträge im Sinn des § 3 
Z. 2 geführt hat. 

Sind die Unterhaltsvorschüsse bewilligt wor­
den, so werden sie für den im Beschluß fest­
gesetzen Zeitraum ohne Rücksicht darauf aus­
gezahlt, ob der' Unterhaltsschuldner bereit und 
in der Lage ist, seiner Unterhaltspflicht freiwillig 
nachzukommen - eine Ausnahme ist in dieser 
Bezi,ehung allerdings der Einstellungsgrund nach 
§ 20 Abs. 1 Z. 2 -, oder ob es dem Bund ge­
lingt, die auf ihn übergegangene Unterhalts­
forderung im Weg einer Exekution hereinzu­
bringen. Nicht selten ist nämlich eine solche 
Besserung der Verhältnisse auf Seite des Unter­
haltsschuldners nur eine vorübergehende, so daß 
das Kind, wenn die Unterhaltsvorschüss,e ein­
gestellt würden, bald erneut deren Gewährung 
beantragen müßte. Da außerdem über die Ein­
stellung ein besonderer Beschluß gefaßt werden 
müßte, würde ,eine solche Regelung für die Ge­
richte überdies. eine Mehrbelastung b.edeuten. 
Der Abs. 2. ordnet deshalb an, daß erst anläß­
lich eines Antrags auf Fortsetzung der Unter­
haltsvorschüsse geprüft werden soll, ob die 
künftig fällig werdenden Unterhaltsbeiträge vor­
aussichtlich durch freiwillige Zahlungen des Un­
t'erhaltsschuldners oder durch einen der im § 3 
Z. 2 angeführnen Exekutionsschritte eingehen 
werden. Im allgemeinen wird dies an Hand der 
Unterlagen der mit der Eintreibung der Unter­
haltsbeiträge betrauten Einbringungsstelle beim 
Oberlandesgericht leicht zu beurteilen sein. Liegen 
die angeführven Voraussetzungen vor, so ist die 
Fortsetzung der Unterhaltsvorschüsse zu ver­
sag,en. 

. Zum § 19 

Die Höhe des Unterhaltsanspruchs eines Kindes 
ändert sich häufig. Die Bedürfnisse des heran­
wachsenden Menschen vermehren sich, aber auch 
die für die Unterhaltsbemessung maßgeblichen 
Verhältnisse auf der Seite des Unterhaltsschuld­
ners unterliegen nicht selten Schwankungen. 
Diese Knderungen in den Verhältnissen müssen, 

soll das Gesetzesvorhaben seiner Zielsetzung ge-· 
recht werden, auch bei der Gewährung der Un-· 
terhaltsvorschüss,e berücksichtigt werden. Freilich 
im allg,emeinen nicht unmittelbar: Nach der. 
vom Gesetzesentwurf gewäh1t.en grundsätzlichen 
Lösung entspricht nämlich die Höhe der Vor­
schüsse dem im Exekutionstitel festgesetzten Un­
terhaltsheitrag; Knderungen in den Voraussetzun-· 
gen des Unterhalts anspruchs sollen deshalb in der 
Regel nur insoweit beachtet werden, als sie 
schon zu einer Knderung des Titels geführt 
haben. Soweit die Knderungen der Verhältnisse 
eine, Erhöhung der Vorschüsse begründen, führt 
der Abs. 2 diesen Grundsatz ausnahmslos durch: 
Die Vorschüsse dürfen nur erhöht werden, wenn 
zUVOr der Unterhaltsbeitrag erhöht worden ist. 
Für die Herabsetzung der Unterhaltsvorschüsse 
soll dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt gel­
ten. Nach § 7 hat nämlich das Gericht schon 
bei der Gewährung der Vorschüsse unter gewis'~ 
sen Voraussetzungen von dem im Exekutionstitel 
festgesetzten Unterhaltsbeitrag nach unten ab­
zuweichen. Der Abs. 1 ordnet daher folgerichtig 
an, daß die UnterhaltJsvorschüsse nicht nur im 
FaIl einer Knderung des Unterhaltstitels, sondern 
auch dann herabzusetzen sind, wenn nachträglich 
die Voraussetzungen des § 7 eintreten. Im Sinn 
des Grundsatzes der übereinstimmung der Un­
terhaltsvorschüsse mit dem im Unterhaltstitel 
f,estgesetzen Unterhaltsbeitrag soll sich eine 
Herabsetzung der Unte,rhaltsbeiträge auch in 
zeitlicher Hinsicht entsprechend auf die Gewäh­
rung der Unterhaltsvorschüsse auswirken. Ist 
daher, z. B. auf Grund eines Oppositionsge­
suchs (§ 40 EO) oder einer Oppositions klage 
(§ 35 EO), der Unterhaltsbeitrag r ü c k w i r-· 
k end herabgesetzt worden, so sind auch die 
Unterhaltsvorschüsse mit Wirksamkeit ab dem­
selben Zeitpunkt herabzus,et21en. Dem Bund wird 
dadurch häufig ein Rückersatzanspruch erwach­
sen; darüber enthält der § 22 nähere Bestim­
mungen. 

Die Erhöhung der Unterhaltsvorschüsse soll 
das Gericht stets nur auf Antrag anordnen, die 
Herabsetzung auch von Amts wegen. Da für 
die Unterhaltsvorschiisse öffentliche Mittel v'er­
wendet werden, soll das Gericht in die Lage 
gesetzt werden, ihm bekannt gewordene Um­
stände, die eine Herabsetzung der U nterhalts­
vorschüsse rechtfertigen, auch ohne einen darauf 
gerichteten Antrag berücksichtigen zu können. 
Im übrigeIl! . gelten für das Verfahren die für 
die Gewährung der Unterhaltsvorschüsse maß­
geblichen Vorschriften (§§ 9 ff.) . 

Zum § 20 
Wenngleich die Unterhaltsvorschüsse jeweils 

nur auf bestimmte Zeit bewilligt werden, muß 
dem Gericht doch überdies die Möglichkeit g,e­
g,eben werden, die Vorschüsse auch vor Ablauf 
dieser Zeit 'aus bestimmten Gründen einzustellen. 
Der AbS. 1 zählt diese Einstellungsgründe er-' 
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schöpfend auf. Da -die Vorschüss,e nur auf Antrag 
gewährt werden, ordnet die Z. 1 folgerichtig an, 
daß sie auf Antrag des Begünstigten, also des 
Kindes (seines Vertreters) auch einzustellen sind. 
Auch der Unterhaltsschuldner soll die Möglich­
keit haben, die Einstellung zu erwirken und da­
mit den für ihn unangenehmen Forderungs­
übergang nach § 26 zu beenden. Sein Antrag 
kann ~ jedoch nur dann berücksichtigt werden, 
wenn eine Gewähr dafür besteht, daß er künftig 
seiner Unterhaltspflicht nachkommen wird. Nach 
Z. 2 muß deshalb der Unterhaltsschuldner, um 
die Einstellung zu -erwirk:en, mit seinem Antrag 
nachweisen, daß er alle fälligen Unterhaltsbei­
träge an das Kind oder - ab dem Fordeiungs­
übergang nach § 26 - an den Bund gezahlt 
hat und überdies die für die kommenden zwei 
Monate fällig werdenden Unterhalts beiträge ent­
weder gleichfaHs - an das Kind - gezahlt oder 
zugunsten des Kindes bei Gericht 'erLegt hat. 
Auf diesen Erlag sind die für eine' gerichtliche 
Hinterlegung nach § 1425 ABGB maßgeblichen 
Bestimmungen anzuwenden. Die Unterhaltsvor­
schüsse sind überdies -' auf Antrag oder von 
Amts wegen - einzustellen, wenn die Voraus­
setzungen für ihre Gewährung wegfallen (Z. 3 
Buchstabe a). Hierher gehört vor allem der 
Fall, daß der Unterhaltstitel seine Rechtswirk­
samkeit verliert. Der Umstand, daß es der Ein­
bringungsstelle beim Oberlandesgericht gelingt, 
die Unterhaltsbeiträge durch \ freiwillige Zahlun­
gen des Unterhaltsschuldners oder im Weg der 
Zwangsvollstreckung, besonders auch durch ,eine 
Exekution nach § 6 Abs. 3 Lohnpfändungsgesetz 
oder nach § 372 EX'ekutionsordnung, herein­
zubringen, ist, wie bereits erwähnt, hingegen 
kein Einstellungsgrund. Darauf ist erst bei der 
Entscheidung über die Fortsetzung der Vorschüsse 
Bedacht zu nehmen (s. § 18 Abs. 2). Die Vor­
-schüsse sind nach Z. 3 Buchstabe b schließlich 
einzustellen, wenn die Unterhaltspflicht, obgleich 
der Unterhaltstitel formell noch aufrecht ist, ma­
teriell offensichtlich erloschen ist (§ 7). Diese 
Bestimmung ermöglicht es dem Gericht, Um­
stände unmittelbar als Einstellungsgrund zu be­
rücksichtigen, die sonst ·erst in einem vielfach 
sehr langwierigen Verfahren vor dem Exeku­
tionsgeric.ht, ,etwa nach § 35 Exekutionsordnung, 
oder vor dem Vormundschafts- oder PHeg­
schaftsgericht geltend gemacht werden müßten. 

Der Abs. 2 stellt klar, daß die Einstellung -
ebenso wie die Herabsetzung (s. § 19) - nicht 
mit der Beschlußfassung, sondern mit dem Ein­
tritt des Binstellungsgrundes, das ist im Fall der 
Z. 1 und 2 der Antrag, im Fall der Z. 3 der 
Wegfall der Voraussetzungen für die Gewährung 
der Vorschüsse (Buchstabe a) oder der EintriIt 
der Voraussetzungen des.§ 7 (Buchstabe b), somit 
unter Umständen auch schon vor dem Zeitpunkt 
der Fassung des Einstellungsbeschlusses, wirksam 
wird. Vorschüsse, die nach diesem Zeitpunkt 

geleistet werden, gelten als zu Unrecht gewährt, 
für ihren Ersatz gilt § 22. 

über die Einstellung der Unterhaltsvorschüsse 
entscheidet das Gel1icht· mit Beschluß. Dabei hat 
es' die für die Gewährung der Vorschüsse maß­
geblichen Verfahrensvorschriften entsprechend 
anzuwenden; dies muß nicht besonders ange­
ordnet werden, 

Zum § 21 

Diese Bestimmung bildet die notwendige Er­
gänzung zum § 19 Abs. 1 und zum § 20 Abs. 1 
Z. 3. Sie stellt sicher, daß das Gericht mit Ein­
tritt eines Herabsetzungs- oder Einstellungs­
grundes, sofern er sich nicht ohnehin aus den 
Vormundschafts- oder Pflegschaftsakten ergibt, 
unverzüglich Kenntnis erlangt und von Amts 
wegen die Vorschüsse herabsetzen oder einstel­
len kann. Es erscheint vertretbar, die Mittei­
lungspflicht dem Vertreter des Kindes, dem 
Unterhaltsschuldner und derjenigen Person auf­
zuerlegen, in deren Pflege und Erziehung sich 
das IGnd befindet; dem Vertreter des. Kindes, 
weil er die Angelegenheiten des durch die- Vor­
schüsse Begünstigten wahrzunehmen hat, dem 
Unterhaltsschuldner, Wieil er durch sein Ver­
halten die Vorschüsse veranlaßt hat, und der 
Person, ,in deren Pflege und Erziehung sich das 
Kind befindet, weil letzten Endes die Vorschüsse 
auch ihr zugute kommen. Die Verletzung der 
Mii:teilungspflicht hat unter Umständen die Haf­
tung für den Ersatz der zu Unrecht gewährten 
Vorschüsse zur Folge (s. § 22). 

Zum § 22 

Aus § 19 Abs. 1 zweiter Satz und § 20 Abs. 2 
ergibt sich, daß das Gericht die Unterhaltsvor­
schüsse, unter Umständen auch r ü c k­
w ir k end, herabzusetzen oder einzustellen 
hat. Die nach dem Eintritt der Wirksamkeit der 
Einstellung oder Herabsetzung ausgezahlten 
Vorschüsse bzw. Mehrbeträge sind - rück­
bliickend - als unrechtmäßig gewährt zu be­
trachten. Der § 22 regelt die Frage, von wem 
und inwieweit diese Beträge an den Bund zurück­
zuzahlen sind. 

Der Abs. 1 bestimmt, daß die Rückzahlungs­
pflicht in erster Linie das l(,ind trifft. Ihm sind 
die - zu Unrecht - ausgezahlten Beträge ja 
auch zugekommen_ Im Sinn der herrschenden 
Rechtsprechung ist das Kind allerdings von der 
Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Unterhalts­
Leistungen insofern befreit, als es die ausge­
zahlten Beträge für seinen Unterhalt verbraucht 
hat (s. OGH 9. 12. 1931 SZ 13/262, 12. 8. 1964 
EvBl. 1965/2). Nach dem Kind haften für die 
zu Unrecht gewährten Vorschüsse der Vertreter 
des Kindes und die Person, in derer Pflege und 
Erz,iehung sich das Kind befindet. Sie gehen den 
im folgenden genannten Personen vor, weil sie 
die Angelegenheiten des Kindes zu besorgen 
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haben bzw. mittelbar durch die Vorschüsse einen 
Vorteil genießen. Da diese Personen aber an 
sich durch die Zu Unrecht ausgezahlten Beträge 
nicht bereichert sind, setzt ihre Ersatzpflicht 
ein schuldhaftes Verhalten voraus, das für die 
Auszahlung der Vorschüsse ursächlich gewesen 
ist. Sie haften daher nur, wenn sie die Gewäh­
rung der Vorschüsse vorsätzlich oder grob fahr­
lässig durch unrichtige Angaben in der Erklä­
rung nach § 11 Abs. 2 oder durch Verletzung 
ihrer Mitteilungspflicht nach § 21 veranlaßt 
haben. Die Besonderheit der :&egelung liegt 
darin, daß das Verschulden ein grobes sein muß; 
die Anforderungen an den gesetzLichen Ver­
treter und die mit der Pflege und Erziehung 
-betraute Person sollen nicht überspannt wer­
den. Auf der anderen Seite wird die Haftung 
-insof,ern verschärft, als den genannten Personen 
die Beweislast hinsichtlich des Mangels eines 
groben Verschuldens auferlegt wird und sie 
überdies zur ungeteilten Hand haften. In drutter 
Linie hat d-ie zu Unrecht gewährten Vorschüsse 
der Unterhaltsschuldner zu ersetzen. Für seine 
Haftung gilt das gleiche wie für die des !?iesetz­
lichen Vertreters und - der mit der Pflege und 
Erziehung des K,indes betrauten Person; auch 
er kann zum Ersatz nur herangezogen werden" 
wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig seine 
MitteilungspfLicht im Sinn des § 21 verletzt hat, 
und -auch ihn trifft die Beweislast hinsichtlich 
des Mangels ,eines groben Verschuldens. 

Können die zu Unrecht gewährten Vorschüsse 
von - den genannten Personen nicht oder nicht 
zur Gänze hereingebracht werden, so kann sich 
der Bund schließlich an die neben dem Unter­
-haltsschuldner zum Unterhalt des Kindes hilfs­
weise verpflichteten Personen halten, freilich 
nur, soweit ihre Unterhaltspflicht zum Tragen 
kommt. Handelt es sich bei dem Rückforderungs­
anspruch gegen das Kin'd nach dem ersten Satz 
-dem Wesen nach um einen Bereicherungsan -
spruch, bei den Ersatzansprüchen gegen den Ver­
treter des Kindes, die Person, der das Kind zur 
Pflege und Erziehung anvertraut ,ist, und gegen 
den Unterhaltsschuldner nach dem zweiten um 
Schadenersatzansprüche, so ist das Rückgriffs­
recht nach dem letzten Satz des Abs. 1 seiner 
Natur nach ein sogenannter Verwendungsan­
spruch im Sinn des § 1042 ABGB: Der Bund 
kann von den hilfsweise zum Unterhalt Ver­

-pflichteten den Ersatz des Aufwandes fordern, 
den sie nach dem Gesetz - auf Grund ihrer 
Unterhaltspflicht selbst hätten machen 
-müssen. 

Der Abs. 2 bestimmt eine weitere Einschrän­
kung des Rückersatzanspruchs des Bundes. Die 
Zielsetzung des Gesetzesvorhabens - die Siche­
rung des Unterhalts minderjähriger Kinder -
-soll nicht dadurch in Fra!?ie gestellt werden, daß 
-der Bund Vorschüsse, die er einmal zu Unrecht 
:gewährt hai, mit aller Strenge eintreibt. In einer 

Art Härteklausel ordnet daher diese Bestimmung 
an, -daß die Ersatzpflicht - gleich, ob es sich 
um die des Kindes, seines Vertreters, der Person, 
in deren Pflege und Erziehung sich das Kind­
befindet, des Unterhaltsschuldners oder eines 
anderen Unterhaltspflichtigen handelt - inso­
weit nicht besteht, als durch die Hereinbringung 
der Beträge der laufende Unterhalt des Kindes 
gefährdet wird. 

Für die ihrem rechtlichen Wesen nach unter­
schiedLichen Ersatzpflichten bestimmt der Abs. 3, 
daß sie nach drei Jahren, beginnend mit dem 
Zeitpunkt der Auszahlung der Vorschüsse, er­
löschen. Die ErsatzpHichtigen sollen nicht noch 
nach Jahren fürchten müssen, vom Bund in 
Anspruch genommen zu werden. 

Zum § 23 

Diese, Bestimmung regelt die Zuständigkeit 
und die Art des Verfahrens zur Entscheidung 
über die Rückzahlung der zu Unrecht gewährten 
Vorschüsse. Die Entscheidung wird dem Vor­
mundschafts- oder Pflegschaftsgel"'icht übertragen, 
das mit dem Sachverhalt zumeist schon weit­
gehend vertraut sein und daher am besten und 
schnellsten beurteilen können wird, ob die Vor­
aussetzungen der Ersatzpflicht gegeben sind. Das 
Vormundschafts- und Pflegschaftsgericht wird 
überdies auch am besten die Härteklausel des 
§ -22 Abs. 2 anwenden können. Das Verfahren 
wird auf Antrag des mit der Wahrnehmung der 
Interessen des Ausgleichsfonds betrauten 
Revisors eingeleitet. AusdrückLich wird auf den 
§ 2 Abs. 2 Z. 7 AußStrG hingewiesen: Kommt 
das Gericht zur Ansicht, daß die Entscheidung 
über die Ersatzpflicht von der Erörterung 
streitiger Rechtsfragen oder - was nicht selten, 
etwa bei der Führung des Entlastungsbeweises, 
der Fall sein wird - von Tatumständen abhängt, 
die sich nur durch ein förmliches Beweisver­
fahren klären lassen, so kann es die Beteiligten -
den Revisor und den von diesem in Anspruch 
genommenen Ersatzpflichtigen auf den 
Rechtsweg verweIsen. 

Zum § 24 

Die Gebühren sollten an sich im Gerichts­
und Justizverwaltungsgebührengesetz 1962 ge­
regelt werden. Da jedoch der § 13 Abs. 1 Z; 4 
die Besonderheit vorsieht, daß das Gel'licht die 
Gebühren sogleich in dem Beschluß vorzuschrei­
ben hat, mit dem die Unterhaltsvorschüsse ge­
währt, fortgesetzt -oder erhöht werden, wird 
die Höhe der Gebühren im Gesetzesentwurf be­
stimmt. Als Gebühr wird ein Pauschalbetrag von 
300 S festgesetzt. Sie ist vom Unterhaltsschuld­
ner, der durch seine Saumseligkeit das Verfahren 
veranlaßt hat, zu tragen. Die Gebührenpflicht 
entsteht nur, wenn einem Antrag auf Gewäh­
ning, Fortsetzung oder Erhöhung der Unter­
haltsvorschüsse stattgegeben wird. Sonst sind 
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von den Beteiligten des Verfahrens keine Ge­
bühren zu entrichten. Diese Regelung gilt aber 
bloß für das Unterhaltsvorschußverfahren. 
Treibt der Bund die vorgeschossenen Unterhalts­
beiträge vom Unterhaltsschuldner im Weg 
gerichtlicher Zwangsvollstreckung ein, so sind 
die für das Exekutionsverfahren, 'maßgebllichen 
Gebührenbestimmungen anzuwenden. 

Zum § 25 

Der Ausschluß der Pfändung, Verpfändung 
und Abtretung des Anspruchs auf Unterhalts­
vorschüsse - aus welchem Rechtsgrund auch 
immer - soll sicherstellen, daß die Vorschüsse 
nur dem unterhaltsberechtigten Kind zukommen. 
Der Anspruch soll also ein höchstpersönlicher 
sem. 

Zum § 26 

Der § 26 ist eine der Schlüsselbestimmungen 
des Gesetzesentwurfs. Zufolge der im Abs. 1 
angeordneten Legalzession übernimmt der Bund 
die Aufgabe, die auf ,ihn kraft Gesetzes - bis 
zur Höhe der gewährten Vorschüsse - über­
gegangenen Unterhaltsansprüche des Kindes 
hereinzutreiben. Auf diesem Weg fließen die aus 
dem Familienlastenausgleichsfonds vorgestreck­
ten Mittel wieder in diesen zurück. Aus dem 
Abs. 1 folgt die Anordnung des Abs. 2, daß der 
Unterhaltsschuldner seine Unterhaltsbeiträge bis 
zur Höhe der gewährten Vorschüsse unmittel­
bar an den Bund zu leisten hat. Diese Pflicht 
entsteht kraft Gesetzes mit' der Zustellung des 
Beschlusses, mit dem die Unterhaltsvorschüsse 
bewilligt werden; einer besonderen Anordnung 
des Gerichtes bedarf es an sich nicht, doch w,ird 
dem Unterhaltsschuldner in dem Beschluß' auf 
Gewährung der Vorschüsse diese Pflicht beson­
ders aufgetragen (s. § 13 Abs. 1 Z. 3). 

Zum § 27 

Der Abs. 1 verpflichtet den Bund, die auf ,ihn 
übergegangene Unterhaltsforderung im Weg 
gerichtlicher Zwangsvollstreckung hereinzubrin­
gen, wenn der Unterhaltsschuldner - entgegen 
der Anordnung des § 26 Abs. 2 - an ihn nicht 
leistet. Diese Bestimmung wird durch den § 29 
eingeschränkt, nach dem unter bestimmten Vor­
aussetzungen dem Unterhaltsschuldner Zahlungs­
erleichterungen und Nachlässe gewährt werden 
können. 

In der Frage, welche Stelle mit der Eintrei­
bung der auf den Bund übergegangenen U nter­
haltsforderung betraut werden soll, folgt der 
Gesetzesentwurf dem Leitgedanken, die Besor­
gung aller mit der Gewährung von Unterhalts­
vorschüssen zusammenhängenden Angelegenhei­
ten Stellen zu übertragen, die in einem engen 
organisatorischen Zusammenhang stehen, um 
dergestalt das Verfahren möglichst einfach und 
unbürokratisch zu gestalten. Aus diesem Grund 

soll auciJ. die Eintreibung der vom Bund vor­
geschossenen Unterhaltsbeiträge einer Stelle 
innerhalb der Jus ti z übertragen werden. Als 
hiefür besonders geeignet erscheint die Ein­
bringungsstelle beim Oberlandesgericht, die ja 
bereits mit ähnlichen Aufgaben betraut ist (s. 
§ 11 GEG 1962) und über die hierfür besonders 
geschulten Beamten verfügt. 

Die Frage, wie sich der übergang einer Forde­
rung, zu deren Durchsetzung die Exekution 
beWlilligt worden ,ist, auf das Exekutionsver­
fahren auswirkt, ist inder Exekutionsordnung 
nicht ausdrücklich geregelt (§ 9 Exekutionsord­
nung regelt den Fall der Rechtsnachfolge vor 
der Exekuoionsbewilligung). Nach herrschender 
Auffassung kann der Dritte, auf den der voll­
streckbare Anspruch nach der Exekutionsbewilli­
gung übergegangen ist, ohne Zustimmung des 
Verpflichteten ,in das Verfahren eintreten; es 
ist hierfür bloß eine Erklärung des betreibenden 
Gläubigers notwendig, die vom Gericht zur 
Kenntnis zu nehmen ist (s. N e,u man n -
L ich t b lau, Kommentar zur Exekutions­
ordnung 4 365). Der Abs. 2 regelt aus d r ü c k­
I ich die Auswirkungen der im § 26 Abs. 1 
angeordneten Legalzession des Unterhaltsan­
spruchs auf ein vom Unterhaltsberechtigten ein­
geleitetes Exekutionsverfahren. Wie der über­
gang des mateniellrechtlichen Anspruchs vollzieht 
sich auch der Eintritt in das Exekutionsverfahren 
und tin den Prozeß kraft Gesetzes. Da der Unter­
haltsanspruch nur bis zur Höhe der gewährten 
Vorschüsse auf den Bund übergeht, kann sich 
auch der Eintritt des Bundes auf die Herein­
bningung dieser Beträge' beschränken. Der Bund 
kann daher etwa nicht den bis zum Forderungs­
übergang aufgelaufen~n Unterhaltsrückstand 
oder den Teil des Unterhaltsbeitrags, auf den 
keine Vorschüsse gewährt werden, eintreiben. 

'Dies kann zur Folge haben, daß durch den gesetz­
lich angeordneten Eintritt des Bundes ,in das 
vom unterhaltsberechtigten Kind eingeleitete 
Exekutionsverfahren zwei betreibende Gläu­
higer - das Kind und der Bund - im gleichen 
Rang einen Anspruch auf Befriedigung aus dem 
Exekutionsobjekt haben. Der Gesetzesentwurf 
regelt die Reihenfolge, in der in einem solchen 
Fall die Ansprüche zu befriedigen sind: An 
erster Stelle kommt die Forderung des Kindes 
auf laufende Unterhaltsbeiträge zum Zug, soweit 
auf sie, etwa wegen der im § 5 Abs. 2 festgesetz­
ten Höchstgrenze, keine Vorschüsse gewährt 
werden, dann die Forderung des Bundes auf 
Grund der Legalzession und an letzter Stelle 
allfällige Ansprüche des Kindes auf Unterhalts­
rückstände. 

Die Frage, welche Auswirkungen ein Wechsel 
.in der Person des betreibenden Gläubigers auf 
einen anhängigen Drittschuldnerprozeß im Sinn 
des § 308 Exekutionsordnung hat, ist im gelten­
den Recht gleichfalls nicht geregelt; es list ja 
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schon die Frage umstritten, welche Stellung dem 
überweisungsgläubigerin einem vom V e r­
p f 1 ich t e t e neingeleiteten Prozeß gegen den 
(späteren) Drittschuldner zukommt (vgl. hi'erzu 
Neu man n - L ich t b 1 a u aaO 2220 und 
F a s chi n g, Kommentar zu den Zivilprozeß­
gesetzen III 103). Um in dieser Beziehung keinen 
Zweifel aufkommen zu lassen, ordnet der Abs. 2 
an, daß der Bund kraft Gesetzes auch in einen 
anhängigen 'Rechtsstreit gegen den Drittschuld­
ner eintritt. 

Der Abs. 3 ist dem § 11 Abs. 2 GEG 1962 
nachgebildet. Er weicht von dieser Bestimmung 
nur insofern ab, als ,er ausschließt, die F,inanz­
prokuratur um die Führung der Exekution nicht 
nur auf bewegliche körperliche Sachen, sondern 
auch auf Geldforderungen - ihrer wird sich die 
Einbringungsstelle zur Hereinbringung der Vor­
schüsse ja vorwiegend zu bedienen haben - zu 
ersuchen. I 

Zum §.2R 

Der Einbringungsstelle soll bei der Durch­
setzung des Rückersatzanspruchs des Burides 
dieselbe Unterstützung durch die Sozialversiche­
rungsträger und die Arbeitgeber des Unterhalts­
schuldners zuteil werden wie den mit der 
Jugendwohlfahrtspflege betrauten Behörden bei 
der Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs emes 
Minderjährigen (§ 3 Abs. 5 JWG). 

Zum § 29 

über das' Bestreben, die vorgeschossenen 
Unterhaltsheiträge ' vom Unterhaltsschuldner 
möglichst vollständig wieder hereinzubringen, 
darf eines nicht übersehen werden: Die Unter­
haltspflicht setzt voraus, daß derjenige, den sie 
kraft Gesetzes trifft, nach seinen Verhältnissen 
auch imstande ist, den Unterhalt zu leisten. 
Jemand, der sich in wirtschaftlicher Bedrängnis 
befindet· und kaum in der Lage ist, die eigenen 
dringendsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen, 
kann schwer zu Unterhali:sleistungen herange­
zogen werden. Wie die Erfahrung lehrt, wird 
ein Unterhaltsschuldner nicht selten in eine 
solche Lage gerade dadurch gebracht, daß ein 
Unterhaltsrückstand gegen .ihn auf einmal u"nd 
mit allen Mitteln der gerichtlichen Zwangsvoll­
streckung durchgesetzt wird. Die Folge :ist, daß 
der Unterhaltsschuldner versucht, sich di.trch 
ständigen Wechsel des Arbeitsplatzes oder durch 
"unangemeldete" Beschäftigungen der Zwangs-

\ vollstreckung zu entziehen, oder daß er über­
haupt keiner Beschäftigung mehr nachgeht und 
schließlich vollends auf die schiefe Bahn gerät. 

Zum Wohl des Kindes, aber auch aus anderen, 
besonders sozial- und kriminalpolitischen Grün­
den, muß daher vorgesorgt werden, daß bei der 
Hereinbringung der Unterhaltsvorschüsse der 
Bogen nicht überspannt wird. Dem Unterhalts­
schuldner soU' die. Möglichkeit gegeben werden, 

sich aus einer bedrängten' Lage, auch wenn er 
sie selbst verschuldet hat, wieder zu befreien und 
seine Verhältnisse so zu. ordnen, daß ihm die 
Erfüllung seiner Unterhaltspflicht möglich list. 

Nach Abs. 1 kann deshalb dem Unterhalts­
schuldner die Erfüllung der auf den Bund über­
g,egangenen Unterhaltsforderung in Teilbeträgen 
gestattet (erster Satz) oder auch gestundet wer­
den (zweiter Satz), wenn die Eintreibung eines 
Unterhaltsrückstandes seine Fähigkeit, die laufen­
den Unterhaltsbeiträge zu zahlen, gefährdet. 
Befindet sich der Unterhaltsschuldner in einer 
besonders schwrier,igen Lage, so kann, wenn ihm 
nicht anders zu helfen ist und der Bundes­
minister für Finanzen zustimmt, die Unterhalts­
schuld ganz oder zum Teil nachgelassen werden 
(dritter Satz). Einen Rechtsanspruch auf Gewäh­
rung dieser Zahlungserleichterungensoll der 
Unterhaltsschuldner nicht haben (Abs. 2). 

Zum § 30 

Der Gesetzesentwurf konzentriert die Auf-' 
gaben im Rahmen der Gewährung von Unter­
haltsvorschüssen' weitgehend beim Oberlandes­
ger,icht: Ihm obIiegt die Auszahlung der Vor­
schüsse (Buchhaltung), die Wahrnehmung der 
Interess~n des Familienlastenausgleichsfonds 
(Revisor) und die Eintreibung der Vorschüsse 
(Einbringungsstelle)." Der § 30 regelt, welches 
Oberlandesgericht örtlich zuständig ist, und 
knüpft dabei an die Zuständigkeit des Vor~ 
mundschafts- oder Pfl~gschaftsgeruchts an. 
Welches Gericht örtlich als Vormundschafts­
oder Pflegschaftsgericht einzuschreiten hat, be­
stimmt sich nach den §§ 109,ff. Jurisdiktions­
norm. 

Zum § 31 

Das vorgeschlagene BundesgesetL; soll am 
1. Juli 1976 in Kraft' treten. 

Zum § 32 -

Diese Bestimmung enthält die Vollziehungs­
klausel. 

Schlußbemerkung 

Der. vorgeschlagene Gesetzesentwurf wird im 
Fall seiner Verwrirklicbung zu einer Mehrbe­
lastung der Justizbehörden und zu einer Er­
höhung des Personalaufwandes des Bundes, 
besonders im Bereich des Rechnungs- und Ein­

. bringungswesens, führen. Das Ausmaß dieses 
Personalmehraufwandes läßt sich nur schwer ab­
schätzen; dies schon deshalb, weil nicht gen au 
vorhergesagt werden ka.nn, in wie vielen Fällen 
Kinder Unterhaltsvorschüsse in Anspruch 
nehmen werden (s. hierzu Abschnitt V des all­
gem'einen Teiles der Erläuterungen). 

Die erforderlichen Maßnahmen und deren 
Bedeckung werderi Gegenstand gesonderter Be­
stimmungen sem. 
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